
Gemeinderatssitzung 2024-07-08 - öffentlicher Teil 

Protokoll 
über die, am Montag, den 08.07.2024, 

um 19.00 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses 
der Stadtgemeinde Pressbaum 

ORDENTLICHE SITZUNG des GEMEINDERATES 
OFFENTLICHER TEIL 

Fraktion ÖVP: 

Fraktion GRÜNE: 

Fraktion SPÖ: 

Fraktion WIR: 

Fraktion FPÖ: 

Bgm. Josef Schmidl-Haberleitner, Vizebgm. Jutta Polzer, 
StR 01 Friedrich Brandstetter, StR Markus Naber MA MSc, 
StR Thomas Tweraser, GR Ing. Jochen Pintar, 
GR Josef Rothensteiner, GR Gaby Schwarz, GR Kurt Heuböck, 
GR Nikolaus Niemeczek BSc 
Vizebgm. Ingrid Burtscher, StR Philip Renner, 
GR Rudolf Mlinar, GR Christine Leininger, 
GR Michael Sigmund, GR Mag. Johann Madner, 
StR Alfred Gruber, StR Reinhard Scheibelreiter, 
GR Dr. Peter Großkopf, GR Ingeborg Holzer 
GR Anton Strombach, 
StR Wolfgang Kalchhauser, StR Maria Auer, 
GR Rudolf Nedoma, GR DI Helmut Sehader, 
GR Ing. Manfred Woletz 

Entschuldigt: StR Susanne Stejskal (ÖVP), GR Raffael Herzog (ÖVP), 
GR Manfred Hebenstreit (ÖVP), GR Katharina Krenn (SPÖ), 
GR Ing. Thomas Oed (SPÖ), 
GR Anna-Leena Krischel bakk.phil (FPÖ), 

Unentschuldigt: 
Entschuldigt 
verspätet: 

GR Felix Renner (GRÜNE) 
StR Alfred Gruber kommt während TOP 05 - Raumordnung 

) Frühzeitig verlassen: 
Auskunftspersonen: 

Schriftführerin: 
Beginn: 
Ende: 

Stv.Stadtamtsdir. 01 Elisabeth Wiesböck, 01 Eger, 
Renate Matzinger-Schindlecker 
Evelyn Stattin 
19:00 Uhr 
20:45 Uhr 

Der Bürgermeister eröffnet die Sitzung zur festgesetzten Zeit, die Einladungen sind 
erfolgt, die Beschlussfassung laut § 48 NÖ GO 1973 ist gegeben. 

Es liegen 4 Dringlichkeitsanträge vor. 

1 . Dringlichkeitsantrag gemäß § 46 Abs. 3 NÖ GO 1973 zur Sitzung des 
Gemeinderates am 08.07.2024 eingebracht von Vizebgm. Jutta Polzer bezüglich der 
Sirenenwartung in Gemeindegebiet Pressbaum. 
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Bgm. Schmidl-Haberleitner stellt den 
Antrag: 
Der Gemeinderat möge dem Antrag die Dringlichkeit zuerkennen. 
Entscheidung: 
Dafür: einstimmig 

Die inhaltliche Behandlung findet unter Top 06 im öffentlichen Teil statt. 

2. Dringlichkeitsantrag gemäß § 46 Abs. 3 NÖ GO 1973 zur Sitzung des 
Gemeinderates am 08.07.2024 eingebracht von GR Ing. Jochen Pintar bezüglich 
Beschattung KIGA 1. 

Bgm. Schmidl-Haberleitner stellt den 
Antrag: 
Der Gemeinderat möge dem Antrag die Dringlichkeit zuerkennen. 
Entscheidung: 
Dafür: einstimmig 

Die inhaltliche Behandlung findet unter Top 06a im öffentlichen Teil statt. 

3. Dringlichkeitsantrag gemäß § 46 Abs. 3 NÖ GO 1973 zur Sitzung des 
Gemeinderates am 08.07.2024 eingebracht von GR Anton Strombach bezüglich 
Verlängerung Mietverhältnis Forsthausstraße. 

Bgm. Schmidl-Haberleitner stellt den 
Antrag: 
Der Gemeinderat möge dem Antrag die Dringlichkeit zuerkennen. 
Entscheidung: 
Dafür: einstimmig 

Die inhaltliche Behandlung findet unter Top 09a im nicht öffentlichen Teil statt. 

4. Dringlichkeitsantrag gemäß § 46 Abs. 3 NÖ GO 1973 zur Sitzung des 
Gemeinderates am 08.07.2024 eingebracht von GR Ingeborg Holzer bezüglich 
finanzieller Unterstützung. 

Bgm. Schmidl-Haberleitner stellt den 
Antrag: 
Der Gemeinderat möge dem Antrag die Dringlichkeit zuerkennen. 
Entscheidung: 
Dafür: einstimmig 

Die inhaltliche Behandlung findet unter Top 09b im nicht öffentlichen Teil statt. 
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Nunmehr wird in die Tagesordnung wie folgt eingegangen: 

Öffentlicher Teil 

1. Einwendungen zum Protokoll der letzten Sitzung 13.05.2024 

2. Wahl in den Gemeinderat (Bgm. Schmidl-Haberleitner) 

3. Wahl in die Ausschüsse (Bgm. Schmidl-Haberleitner) 

4. Entsendungen (Bgm. Schmidl-Haberleitner) 

5. Raumordnung (StR DI Brandstetter) 

6. Inhaltliche Behandlung von Dringlichkeitsanträgen 

7. Berichte 

Nicht öffentlicher Teil 

8. Personalangelegenheiten (Vizebgm. Polzer) 

9. Inhaltliche Behandlung von Dringlichkeitsanträgen 

10. Berichte 

Zu Top 01 - Einwendungen zum Protokoll der letzten Sitzungen am 13.05.2024 
Es liegen keine Einwendung zum Protokoll vom 13.05.2024 vor. 

Somit ist das Protokoll genehmigt. 

') 
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Zu Top 02 - Wahl Gemeinderat 
Sachverhalt: 
Günter Fahrner von der Fraktion WIR! für Pressbaum hat sein Mandat mit Schreiben vom 
23. Juni 2024 mit sofortiger Wirkung zurückgelegt. 

---------- F orwarded message --------- 
Von: Günter Fahrner <guenter.fahrner@gmail.com> 
Date: So., 23. Juni 2024 um 14:48 Uhr 
Subject: Demissionierung 
To: Schrnidl-Haberleitner Josef <josef.schrnidl-haberleitner@pressbaum.gv.at> 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, Lieber Josef, 

Hiermit gebe ich den Rücktritt von sämtlichen politischen Funktionen(Gemeinderat, Ausschussvorsitz) per sofort bekannt. 
Der Grund hierfür liegt in der sich zunehmend verschlechternden gesundheitlichen Situation meiner Selbst. 

mit freundlichen Grüßen 
Günter Fahrner 

Nominiert von der Fraktion „WIR! für Pressbaum" wurde Hr. Rudolf Nedoma. 
Er soll statt Günter Fahrner als Gemeinderat in der heutigen Sitzung des Gemeinderates 
angelobt werden. 
Hr. Rudolf Nedoma legt in die Hand des Bürgermeisters folgendes Gelöbnis als 
Gemeinderat der Stadtgemeinde Pressbaum ab: 
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Rudolf Nedoma der Stadtgemeinde Pressbaum legt folgendes 
Gelöbnis ab: 

„Ich gelobe, die Bundes- und Landesverfassung und alle übrigen 
Gesetze der Republik Österreich und des Landes Niederösterreich 
gewissenhaft zu beachten, meine Aufgaben unparteiisch und 
uneigennützig zu erfüllen, das Amtsgeheimnis zu wahren und das Wohl 
der Stadtgemeinde Pressbaum nach bestem Wissen und Gewissen zu 
fördern." 

GR Rudolf Nedoma 

Gemeinderatssitzung am 08.07.2024 

Weiters erklärt sich Hr GR Rudolf Nedoma einverstanden, seine Mailadresse 

sowie Telefonnummer den Bürgerlnnen und Bürgern auf der Homepage 

zugänglich zu machen sowie Einladungen zu Sitzungen über diese Mailadresse 

zu erhalten. 

Telefonnummer: 

E-Mail: 

Adresse: 

~ Bankverbindung: . 

Sozialversicherungsnummer: . 

GR Rudolf Nedoma 

GR Rudolf Nedoma nimmt die Wahl an. 
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zu Top 03 - Wahl in die Ausschüsse (vorbereitet von E. Stattin) 

Als Wahlhelfer vom Bürgermeister bestellt werden: Vizebgm. Polzer und GR Strombach 
Mit Schreiben der Fraktion „WIR! für Pressbaum" vom 26.06.2024 wird 

StR Wolfgang Kalchhauser für folgenden Ausschuss nominiert: 

► PKomm 
Die Wahl findet geheim mit Stimmzettel statt. 
Ausgeteilte Stimmzettel: 25 
Abgegebene Stimmen: 25 
Wahlergebnis: 
Dafür: 17 
Dagegen:5 
Stimmenthaltungen:3 

StR Kalchhauser nimmt die Wahl an 

StR Maria Auer für folgenden Ausschuss nominiert: ► Ausschuss für Finanzen 

Die Wahl findet geheim mit Stimmzettel statt. 

Ausgeteilte Stimmzettel: 25 
Abgegebene Stimmen: 25 
Wahlergebnis: 
Dafür: 22 
Dagegen:2 
Stimmenthaltungen: 1 

StR Auer nimmt die Wahl an. 

GR DI Helmut Schoder für folgenden Ausschuss nominiert: ► Prüfungsausschuss 

Die Wahl findet geheim mit Stimmzettel statt. 

Ausgeteilte Stimmzettel: 25 
Abgegebene Stimmen: 25 
Dafür: 24 
Dagegen:1 

GR DI Schoder nimmt die Wahl an 
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GR Ing. Manfred Woletz für folgenden Ausschuss nominiert: ► Sicherheit, Blaulicht, Personal, Verwaltung, Zivilschutz 

Die Wahl findet geheim mit Stimmzettel statt. 

Ausgeteilte Stimmzettel: 25 
Abgegebene Stimmen: 25 
Dafür: 25 

GR Woletz nimmt die Wahl an 

Zu Top 04 - Entsendung zur Disziplinarkommission bei der BH St. Pölten 

Sachverhalt (vorbereitet E. Stattin) 

Aufgrund des Schreibens der Fraktion „WIR! für Pressbaum über Änderungen in der 
Fraktion WIR! soll StR Wolfgang Kalchhauser in der heutigen Sitzung des 
Gemeinderates zur Disziplinarkommission entsendet werden. 

Bgm. Schmidl-Haberleitner stellt den 

Antrag: 
Der Gemeinderat möge der Entsendung von StR Wolfgang Kalchhauser zur 
Disziplinarkommission bei der BH St. Pölten zustimmen. 
Entscheidung: 
Dafür: einstimmig 

·) 

Zu Top 05 - Raumordnung - Aufhebung und Neufassung der Beschlüsse zum 
Flächenwidmungsplan (29.06.2022) und Bebauungsplan (22.09.2022) 

a) StR DI Friedrich Brandstetter stellt den 

Antrag: 
Der Gemeinderat möge den Sachverständigen DI Andreas Eger, Ingenieurbüro 
für Raumplanung und Raumordnung DI Susanne Haselberger (siehe GR 
Beschluss TOP4 vom 26.06.2024), als Auskunftsperson beschließen: 

Entscheidung: 
Dafür: einstimmig 

StR Gruber kommt während der Präsentation von DI Eger. 

b) Die öffentliche Auflage des Entwurfes zur Änderung des Örtlichen 
Raumordnungsprogrammes/Flächenwidmungsplanes mit der Planzahl 
,,PREB- FÄ 17- 12215-E" sowie des Bebauungsplanes mit der Planzahl ,,PREB- TB6/ Ä 10- 
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12216-E" der Stadtgemeinde Pressbaum erfolgte von 26.11.2021 bis 07.01.2022. In 
diesem Zeitraum wurden 24 Stellungnahmen abgegeben. 

Das Gutachten der Amtssachverständigen der Abt. RU? (Raumordnung und 
Raumplanung) des Amtes der NÖ Landesregierung zum Auflageentwurf wurde am 
05.01.2022 mit der Zahl RU?-O-467/202-2021 erstellt und von der Abt. RU1 (Bau- und 
Raumordnungsrecht) am 11.01.2022 rechtlich beurteilt und mit der Zahl RU1-R-467/069- 
2021 übermittelt. 
Das Gutachten des Amtssachverständigen der Gruppe Baudirektion, Abteilung 
Allgemeiner Baudienst, Naturschutz des Amtes der NÖ Landesregierung zum 
Auflageentwurf wurde am 02.02.2022 mit der Zahl BD1-N-8467/029-2021 erstellt und am 
03.02.2022 von der Abt. RU1 übermittelt. 
Nach eingehenden Beratungen der Stellungnahmen im Bauausschuss wurden im GR am 
22.03.2022 jene Punkte der Änderung zum Bebauungsplan, Punkt 4, 5 und 6 und die 
geplanten Änderungen der Textlichen Bebauungsvorschriften, die auf Grundlage des 
bestehenden Flächenwidmungsplanes möglich waren, beschlossen. 
Die Beschlussfassung des Flächenwidmungsplanes inkl. der noch zu klärenden Punkte 
und die davon abhängigen Änderungen des Bebauungsplanes wurde verschoben. 
In der Gemeinderatssitzung am 29.06.2022 lagen die Beschlussunterlagen dem GR vor 
- die Verordnung zum Flächenwidmungsplan wurde beschlossen, der Bebauungsplan 
kam nicht zur Abstimmung, das Protokoll wurde beeinsprucht und Änderungen beim 
Abstimmungsverlauf angemerkt. 
In der Gemeinderatssitzung am 21.09.2022 wurde dem geänderten Protokoll zugestimmt 
und die Verordnung zum Bebauungsplan beschlossen. 
Mit Schreiben RU1-R-467/069-2021 vom 10.Mai 2023 teilt die Abt. RU1 (Bau- und 
Raumordnungsrecht) mit, dass „gemäß § 24 Abs. 10 NÖ R0G 2014 das örtliche 
Raumordnungsprogramm der Landesregierung mit einer Dokumentation der 
Entscheidungsgrundlagen, einem Auszug aus dem Protokoll über die Sitzung des 
Gemeinderates, in der die Verordnung beschlossen wurde, der Kundmachung und den 
Nachweisen der Verständigung der Nachbargemeinden und der Interessenvertretungen 
gemäß Abs. 5 und den hierauf eingelangten Stellungnahmen binnen zwei Wochen nach 
der Beschlussfassung des Gemeinderates vorzulegen ist. Die Genehmigung der vom 
Gemeinderat am 29. Juni 2022 beschlossenen Verordnung müsste wegen der 
aufgezeigten Widersprüche gemäß § 24 Abs. 11 Z 4 des NÖ Raumordnungsgesetzes 
2014, LGBI. 3/2015 i.d.g.F., versagt werden." 
Mit Schreiben RU1-R-467/069-2021 vom 02. Juni 2023 wurde außerdem das Gutachten 
der Amtssachverständigen der Abt. RU? (Raumordnung und Raumplanung) übermittelt 
und mitgeteilt, dass „gemäß § 13 NÖ ROG 2014 ein örtliches Raumordnungsprogramm 
aus einem Flächenwidmungsplan und gegebenenfalls aus einem Entwicklungskonzept 
besteht. Diese stellen somit, insbesondere auch im Hinblick auf die erforderlichen 
Entscheidungsgrundlagen, eine Einheit dar. Ein Widerspruch des 
Flächenwidmungsplans zum Örtlichen Entwicklungskonzept ist daher nicht zulässig und 
stellt einen Versagungsgrund im Sinne des § 24 Abs. 11 Z 4 NÖ ROG 2014 dar. Gemäß 
§ 14 Abs. 2 Z 1 NÖ ROG 2014 ist die Bereitstellung ausreichender und gut versorgter 
Bereiche für nachhaltige und verdichtete Bebauung zu berücksichtigen. Die 
Genehmigung der vom Gemeinderat am 29. Juni 2022 beschlossenen Verordnung 
müsste wegen der aufgezeigten Widersprüche gemäß § 24 Abs. 11 Z 4 des NÖ 
Raumordnungsgesetzes 2014, LGBI. 3/2015 i.d.g.F., versagt werden." 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 28.06.2023 den Beschluss zum Örtlichen 
Raumordnungsprogramm vom 29.Juni 2022 aufgehoben, keine neue Verordnung 
beschlossen und an den Ausschuss zurückverwiesen. Der GRA für STADTPLANUNG, 
BAU, ENTWICKLUNG, ZUZUG, WOHNEN und ORTSBILD hat in seinen Sitzungen vom 
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28.11.2023 und 2.1.2024 darüber nochmals beraten. Das Ergebnis dieser Beratungen ist 
in den Beschlussunterlagen des Ingenieurbüros Haselberger eingearbeitet. 
In seiner Sitzung am 26.06.2024 hat der GR beschlossen, diesen Punkt in der nächsten 
GR Sitzung (heute) durch das Büro Haselsteiner zu präsentieren und anschließend zur 
Beschlussfassung vorzulegen. 
Daher wäre heute die Neufassung der Verordnung zur Änderung des Örtlichen 
Raumordnungsprogrammes Verordnung „D" zu beschließen. 
Da der Bebauungsplan auf dem Flächenwidmungsplan aufbaut, wäre auch der 
Beschluss vom 21.09.2022 aufzuheben (in der Sitzung vom 28.06.2023 wurde dies nicht 
gemacht) und entsprechend neu zu fassen - Verordnung „D". 
Beilagen: 
Beschlussunterlagen Raumplaner: 
Als Beilage, da ein Einfügen in das Protokoll die Handhabung (Größe und Lesbarkeit) wesentlich 
erschwert. 

j 

STADTGEMEINDE 

PRE.SSBAUM 
POL.BEZ. 

ST.PÖL TEN•LAND 

ÄNDERUNG DES ÖRTLICHEN 
RAUMORDNUNGSPROGRAMMES/ 

FLÄCHENWIDMUNGSPLANES 

ÄNDERUNG DES BEBAUUNGSPLANES 

BESCHLUSSUNTERLAGEN 

PLANVEßFASSEB· 
DI SUSANNE 
HASELBERGER 
INGENIEURBÜRO für RAUM.PLANUNG 
und RAUMORDNUNG 
vorm. RAUMPLANU!llGSBÜRO DI KARL SIEGL 
Gschwaoonergasse 26-2812 
1 70 WIEN 
T~I ·Ol/461)3!!<52 
Ema I· r.i11mplam.1ng@l\aoolboroor v 

PLANZAHL; 
PREB-FÄ17-1221S·D · BU 
PREB-TB'6/Ä10-12216-D - BU 

WIEN, IM JUNI 2024 

AUSFERTIGUNG FÜR 

0 BÜRO 
Q GEMEINDE 

0 ABTEILUNG RU1 DES AMTES OER NÖ·LANDESREGIERUNO 
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Wortmeldungen während der Präsentation: StR Gruber, StR Kalchhauser, 
GR 01 Schoder, GR Ing. Pintar, GR Dr. Großkopf, StR 01 Brandstetter, 

Bemerkung: Im Rahmen der vorbereiteten Unterlage muss in der Folge 1 x zum 
Flächenwidmungsplan und 2x zum Bebauungsplan abgestimmt werden: 
Örtliches Raumordnungsprogramm/Flächenwidmungsplan mit der Planzahl PREB-FÄ17-12215- 
D: 
Der Änderungspunkt 1 wird in - gegenüber dem öffentlichen Auflageentwurf - abgeänderter 
Form beschlossen. 
Der Änderungspunkt 2 wird in der zur öffentlichen Auflage gebrachten Form beschlossen. 
Der Änderungspunkt 3 wird nicht beschlossen. 

StR DI Friedrich Brandstetter stellt den 

Antrag 1: 

Der Gemeinderat möQ_e die vorliegende Verordnung D zum Flächenwidmungsplan 
mit der PZ: PREB - FA17 - 12215 - D beschließen: 

Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Pressbaum beschließt nach Erörterung der 
eingelangten Stellungnahmen folgende 

V E R O R D N U N G „D" 

§1 Aufgrund des§ 25 Abs. 1 des NÖ-Raumordnungsgesetzes 2014 idgF. wird das Örtliche 

Raumordnungsprogramm der Stadtgemeinde Pressbaum geändert (Änderungspunkt 1 in 

- gegenüber dem öffentlichen Auflageentwurf - abgeänderter Form und Änderungspunkt 

2 in der zur öffentlichen Auflage gebrachten Form). 

§ 2: Die Plandarstellung des Flächenwidmungsplanes (PZ: PREB - FÄ17 - 12215 - D), 

verfasst vom Ingenieurbüro DI Susanne HASELBERGER, Gschwandnergasse 26-28/2, 

1170 Wien, ist gemäß §12(3) der NÖ-Planzeichenverordnung (LGBI. 8000/2 idgF.) wie 

eine Neudarstellung ausgeführt und mit einem Hinweis auf diese Verordnung versehen. 

§ 3: Die Plandarstellung des Flächenwidmungsplanes liegt im Rathaus Pressbaum während 

der Amtsstunden zur allgemeinen Einsicht auf. 

§ 4: Diese Verordnung tritt nach ihrer Genehmigung durch die NÖ Landesregierung und nach 

ihrer darauf folgenden Kundmachung mit dem auf den Ablauf der zweiwöchigen 

Kundmachungsfrist folgenden Tag in Kraft. 

Entscheidung: 

Dafür: Mehrheit des GR 

Enthaltungen: Fraktion SPÖ, Fraktion WIR, GR Niemeczek BSc, 

Mehrheitlich angenommen 
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Teilbebauungsplan TB6 mit der Planzahl PREB-TB6/Ä10-12216-D (Verordnung 

D")· " . 
Der Änderungspunkt 1 wird in - gegenüber dem öffentlichen Auflageentwurf - 

abgeänderter Form beschlossen. 

Der Änderungspunkt 2 wird in der zur öffentlichen Auflage gebrachten Form 

beschlossen. 

Der Änderungspunkt 3 wird nicht beschlossen. 

Die Änderungen der Textlichen Bebauungsvorschriften werden - in gegenüber dem 

öffentlichen Auflageentwurf - abgeänderter Form beschlossen. 

Anmerkung: 

Die Änderungspunkte 4, 5 und 6 und ein Großteil der Textlichen Bebauungsvorschriften 

wurden bereits in der Verordnung „A" am 30.03.2022 beschlossen. 

Antrag 2: 
1. Der GR möge den Beschluss der Verordnung zum Bebauungsplan 

vom 21.09.2022 aufheben. 

Dafür: Mehrheit des GR 

Enthaltungen: Fraktion SPÖ, Fraktion WIR, GR Niemeczek BSc, 

Mehrheitlich angenommen 

2. Der Gemeinderat möge die vorliegende Verordnung D zum 
Bebauungsplan mit der PZ.: PREB-TB6/Ä10 -12216 - D beschließen: 

Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Pressbaum beschließt (nach Erörterung der 
J eingelangten Stellungnahmen) folgende 

V E R O R D N U N G „D" 

§ 1 Aufgrund der§§ 30 - 34 des NÖ Raumordnungsgesetz 2014 idgF, wird der Bebauungsplan 

(Änderungspunkt 1 in - gegenüber der zur öffentlichen Auflage - abgeänderten Form und 

Änderungspunkt 2 in der zur öffentlichen Auflage gebrachten Form) für die Stadtgemeinde 

Pressbaum abgeändert. Weiters werden die Textlichen Bebauungsvorschriften zum Teil in 

- gegenüber der öffentlichen Auflage - abgeänderten Form abgeändert. 

§ 2 Die Festlegung der Einzelheiten der Bebauung und Aufschließung der einzelnen 

Grundflächen ist der mit einem Hinweis auf diese Verordnung versehenen Plandarstellung 

(PZ.: PREB - TB6/Ä10 - 12216 - D) verfasst vom Ingenieurbüro DI Susanne 

HASELBERGER Gschwandnergasse 26/2, 1170 Wien), welche gemäß §5(3) der 
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Verordnung über die Ausführung des Bebauungsplanes, LGBI. 8200/1 i.d.g.F., wie eine 

Neufassung ausgeführt ist, zu entnehmen. 

§ 3 Die Plandarstellungen, sowie die Textlichen Bebauungsvorschriften liegen im Rathaus 

Pressbaum während der Amtsstunden zur allgemeinen Einsicht auf. 

§ 4 Abänderung der Textlichen Bebauungsbestimmungen - NEUFASSUNG 
1. GRUNDABTEILUNG UND AUFSCHLIESSUNG 
1.1 Das Ausmaß neu geschaffener Bauplätze im Geltungsbereich des Bebauungsplanes darf 

folgende Mindestmaße nicht unterschreiten: 
- im Teil-Bereich „Rekawinkel" (,,Bl" gemäß Plandarstellung des Bebauungsplanes): 
1.000m2 

- im Teil-Bereich „Lastberg" (,,82" gemäß Plandarstellung des Bebauungsplanes): 800m2 

- im Teil-Bereich „SacreCoeur" (,,B3" gemäß Plandarstellung des Bebauungsplanes): 
1.000m2 

- im Bereich der Widmung „Bauland - Kerngebiet (BK)" inkl. aller Zusätze, Beschränkungen 
bzw. spezieller Verwendungszwecke: 1000m2 

- im Bereich der Parzelle 296/9 (KG. Pressbaum): 400m2 

- im sonstigen Geltungsbereich des Bebauungsplanes: 700m2 

1.2 In das obige „Mindestausmaß neu geschaffener Bauplätze" können auch Grundstücks 
Teile, welche die Widmung „Grünland-Grüngürtel (Ggü)" mit der Funktionsbezeichnung 
„uferbegleitender Gehölzstreifen" (,,Ggü" mit der Nummer „1" in der Plandarstellung des 
Flächenwidmungsplanes) bzw. ,,siedlungsgliedernd mit wesentlicher Bedeutung für die 
Oberflächenentwässerung" (,,Ggü" mit der Nummer „2" in der Plandarstellung des 
Flächenwidmungsplanes) sowie „sonstige siedlungsgliedernde bzw. -begrenzende 
Bedeutung" (,,Ggü" mit der Nummer „3" in der Plandarstellung des 
Flächenwidmungsplanes) aufweisen, bis zu einem Höchstausmaß von 200m2 angerechnet 
werden. 

1.3 Bestehende Grundstücke im Bauland können auch dann zum Bauplatz erklärt werden, 
wenn sie eine Größe unter den oben angegebenen Mindestmaßen aufweisen. In diesem 
Fall sind Änderungen von Grundgrenzen jedoch nur möglich, wenn dadurch keine weitere 
Verringerung der bisherigen Grundstücksgrößen erfolgt. 

1.4 Eine weitere Verringerung der bisherigen Grundstücksgröße für die unter 1.2 angeführten 
Bauplätze bzw. Grundstücke im Bauland, bzw. eine Verringerung von Bauplätzen gemäß 1.1 
unter die jeweilige Mindestgröße ist nur dann möglich, wenn diese Verringerung durch 
erforderliche Abtretungen ins öffentliche Gut verursacht wird. 

2. GARAGEN und STELLPLÄTZE 
2.1 Die Mindestanzahl der zu errichtender Stellplätze pro Wohneinheit wird wie folgt 

festgelegt: 
a) Wohngebäude mit bis zu 2 Wohneinheiten: 2 Stellplätze pro Wohneinheit 
b) Wohngebäude ab 3 Wohneinheiten 

- für Wohnungen bis 55,0m2 Wohnnutzfläche: 1,5 Stellplätze pro Wohnung 
- für Wohnungen von 55,1 bis 90,0 m2 Wohnnutzfläche: 1,7 Stellplätze pro 
Wohnung 
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- für Wohnungen ab 90,1 m2 Wohnnutzfläche: 2,0 Stellplätze pro 
Wohnung 

Die so ermittelte Mindestanzahl der Stellplätze für das Bauvorhaben ist auf ganze Zahlen 
aufzurunden. 

2.2 Garagen müssen einen Mindestabstand von Sm von der Straßenfluchtlinie aufweisen. Dies 
gilt auch für den Fall, dass die Garage in das Hauptgebäude integriert wird. Der damit 
entstehende 11Garagenvorplatz" darf zur Straße hin nicht eingefriedet werden. Wird keine 
Garage errichtet, sind PKW-Stellplätze direkt an der Straßenfluchtlinie zu errichten, die 
ebenfalls nicht eingefriedet werden dürfen. 
Wenn es die Geländebeschaffenheit gemäß §51 Abs. 2 der NÖ-Bauordnung 2014 idgF. und 
der Baubestand erfordert, sind Garagen im vorderen Bauwich mit einem Mindestabstand 
von 1,0m von der Straßenfluchtlinie zulässig. In diesem Fall sind die Garagen an eine 
seitliche Grundgrenze anzubauen und es ist an einer anderen Stelle direkt an der 
Straßenfluchtlinie ein nicht eingefriedeter zweiter Stellplatz zu errichten. 
Wenn aufgrund der Situierung der Garage die Errichtung des nicht eingefriedeten 
„Garagenvorplatzes" nicht möglich oder nicht sinnvoll ist, ist ebenfalls an einer anderen 
Stelle direkt an der Straßenfluchtlinie ein nicht eingefriedeter zweiter Stellplatz zu 
errichten. 

2.3 Auf unbebauten Parzellen dürfen Wohnwägen und Mobilheime nicht auf- und abgestellt 
werden, ausgenommen als zeitlich befristete Baustelleneinrichtung. 

2.4 Bei der Errichtung von baulichen Anlagen im .vorderen Bauwich" dürfen diese nicht höher 
als 3m sein. 

3. SONDERREGELUNG FÜR DIE ZULÄSSIGE BEBAUUNGSDICHTE UND FÜR DIE ANZAHL DER 
HAUPTGEBÄUDE PRO BAUPLATZ 

3.1 In Bereichen, für die der Bebauungsplan die Bebauungsdichte „MBF" (Maximal bebaubare 
Fläche) vorsieht, ist die maximal bebaubare Fläche wie folgt zu ermitteln: 

MBF = 150m2 + 4% jenes Teiles des Bauplatzes, der gemäß Bebauungsplan in der Festlegung 
"MBF" liegt. Dabei sind Grundstücksteile, die in der Widmungsart "Grünland-Grüngürtel 
(Ggü)" mit der Funktionsbezeichnung „uferbegleitender Gehölzstreifen" (11Ggü" mit der 
Nummer „1" in der Plandarstellung des Flächenwidmungsplanes) bzw. 11siedlungsgliedernd 
mit wesentlicher Bedeutung für die Oberflächenentwässerung" (,,Ggü" mit der Nummer 
„2" in der Plandarstellung des Flächenwidmungsplanes) sowie „sonstige 
siedlungsgliedernde bzw. -begrenzende Bedeutung" (11Ggü" mit der Nummer 113" in der 
Plandarstellung des Flächenwidmungsplanes) liegen, bis zu einem Höchstausmaß von 
200m2 der Berechnungsbasis zur Ermittlung des "4%-Anteils" zuzuschlagen. 

3.2 Auf Bauplätzen bis 1.000m2 sind zusätzlich zu der so ermittelten 11Maximal bebaubaren 
Fläche" Nebengebäude im Gesamtflächenausmaß von bis zu 100m2 zulässig. Auf größeren 
Bauplätzen (>1.000m2) darf die Größe der Nebengebäude die maximal zulässige Größe von 
auf diesen Bauplätzen zulässigen Hauptgebäuden nicht überschreiten. 

3.3 Im .Bauland - Wohngebiet (BW)" mit dem Zusatz 11max. 2WE/Grundstück" darf bis zu einer 
Bauplatzgröße von 1.000m2 auch bei der Errichtung von zwei Wohneinheiten, nur ein 
Hauptgebäude pro Bauplatz errichtet werden. 

4. EINFRIEDUNGEN, EINFAHRTEN UND SERVITUTSZUFAHRTEN 
4.1 Die Einfriedung der Vorgärten gegen die Verkehrsfläche darf eine Gesamthöhe von 2,0m 

nicht überschreiten. Des Weiteren ist ein massiver Sockel mit einer Mindesthöhe von 30cm 
und einer max. Höhe von 130cm herzustellen. 
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4.2 Bei einer Neigung des gewachsenen Geländes in einem Verhältnis größer als 2:3 
(Höhe:Breite) darf der Sockel der Einfriedung eine maximale Höhe von 1,8m erreichen. 

4.3 Eine geschlossene Ausführung der Einfriedung in Form einer Mauer oberhalb des Sockels ist 
nicht zulässig. Ausgenommen davon sind Einfriedungen aus Schallschutzgründen entlang 
der Bundes- und Landesstraßen sowie gegen die Westbahn und Einfriedungen in der 
,,geschlossenen" Bebauungsweise. 

4.4 Ein- und Ausfahrten 
Die Gesamtbreite von Ein- und Ausfahrten darf bei einem Grundstück, gemessen an der 
Straßenfluchtlinie, maximal 8m betragen. 
Ausgenommen von dieser Festlegung ist der Standort der Freiwilligen Feuerwehr im 
Bereich der Parzelle 157 /37 (KG. Pressbaum). 

4.5 Erschließung von Bauplätzen über ein Fahr- und Leitungsrecht 
Über eine Servitutszufahrt (Fahr- und Leitungsrecht) dürfen maximal vier Bauplätze 
erschlossen werden. Über Servitutszufahrt mit einer Mindestbreite von 8,0m können auch 
mehr als vier Bauplätze erschlossen werden. 

5. ANTENNEN 
5.1 Antennen (Fernseh- und Parabolantennen, ... ) und Masten auf oder an Dachflächen bzw. auf 

oder an Gebäuden dürfen diese nicht mehr als 2m überragen. 

6. SCHUTZZONEN 
6.1 Für die in der Plandarstellung ausgewiesenen „Schutzzonen" gelten die in der NÖ 

Bauordnung 2014 idgF. und dem NÖ-Raumordnungsgesetz 2014 idgF. festgelegten 
Bestimmungen für „Schutzzonen". 

6.2 Der Abbruch von „Schutzzonen"-Objekten ist unter Berücksichtigung des §31 Abs.8 des NÖ 
Raumordnungsgesetzes 2014 idgF. verboten. 

6.3 Entspricht die äußere Gestaltung eines „Schutzzonen"-Objektes im Wesentlichen der 
ursprünglichen Bautradition, so sind bei Zu- und Umbauten zumindest folgende 
charakteristische optische Merkmale der Fassade zu erhalten, wiederherzustellen oder 
entsprechend ihrem ursprünglichen optischen Erscheinungsbild zu ersetzen: 
* Fensterabstände und -umrahmungen; 
* Größe und Proportion und Teilung der Fenster, Türen und Tore; 
* Fassadenteilung, -gliederung und -struktur 
Historisch, optisch besonders wirksame und baukünstlerisch bedeutsame Merkmale (wie 
Holzveranden oder Holzverzierungen) sind in ihrem Charakter zu erhalten bzw. 
wiederherzustellen. 

6.4 Für die nach außen wirksame Gestaltung eines „Schutzzonen"-Objektes sind Materialien, 
Formen und Farben zu verwenden, die in ihrer optischen Wirkung dem ursprünglichen 
Erscheinungsbild des Gebäudes entsprechen. Das gilt sowohl für alle Gebäudefronten und 
für das Dach als auch für untergeordnete Bauteile und Elemente (Balkone, Kamine, 
Treppen, Fensterrahmen- und -sprossen, Verkleidungen, Dachrinnen, u.dgl.). 

6.5 Die konkrete Umsetzung im Sinne der vorherigen Absätze 6.3 und 6.4 hat sich an der 
„Schutzzonen-Dokumentation", die Bestandteil dieser Bebauungsvorschriften ist, zu 
orientieren. 

6.6 Die harmonische Gestaltung im Sinne des §56 der NÖ Bauordnung 2014 idgF. bei 
baubehördlichen Genehmigungsverfahren ist in den „Schutzzonen" besonders zu 
überprüfen. 
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7. BAUFLUCHTLINIEN 
7.1. Im hinteren und seitlichen Bauwich ist die Errichtung von Nebengebäuden bis zu einer 

Grundrissfläche von 50m2 zulässig. 

7.2. In der offenen und gekuppelten Bebauungsweise ist, sofern nicht anders im Bebauungsplan 
eingetragen, für Hauptgebäude ein vorderer Bauwich von 3m zur Straßenfluchtlinie 
einzuhalten. 

8. NIVEAU DES BAUPLATZES 
8.1 Veränderungen des Geländes im Bauland sind unter folgenden Bedingungen zulässig: 

a. als Ausgleich geringfügiger Unebenheiten im generell bestehenden Geländeverlauf, 
b. als Niveauveränderungen auf Straßenniveau im vorderen Bauwich bis zu einer Breite von 
6m auch bis an die seitlichen Grundstücksgrenzen und einer max. Höhe von 1,8m, 
c. als Anschüttungen auf den übrigen Flächen, wobei diese an keinem Punkt mehr als 1,0m 
über die bestehende Höhenlage des Geländes (Bezugsniveau gemäß NÖ-Bauordnung 2014) 
ragen dürfen, 

d. als Anschüttungen mit senkrechten Stützmauern mit geschlossener Oberfläche an die 
seitlichen und hinteren Grundstücksgrenzen heran, wobei die Stützmauer an keinem Punkt 
mehr als 1,8m über die bestehende Höhenlage des Geländes (Bezugsniveau gemäß NÖ 
Bauordnung 2014) ragen dürfen. Die Anschüttungen selbst dürfen max. 1,0m betragen 
e. als Anschüttungen 
Grundstücksgrenzen 
von 2:4 (H:B) 

f. Steinwürfe dürfen höchstens 75° steil sein. Der Fuß eines Steinwurfs muss mindestens 
1,0m von der Grundgrenze entfernt sein und dürfen samt Anschüttung höchstens 1,0m 
hoch sein. 

9.A. BESTIMMUNGEN ÜBER EINEN ERHÖHTEN BAULICHEN SCHALLSCHUTZ 
Bei mit der Bezeichnung „LS" (Lärmschutz) im Bebauungsplan gekennzeichneten 
Wohnbaulandflächen ist im Zuge der Schaffung von Wohneinheiten durch geeignete 
Maßnahmen für jene Außenbauteile, die in Richtung der Bahntrasse liegen, für einen 
erhöhten Schallschutz zu sorgen. Weiteres darf die Ausrichtung von Hauptfenstern von 
Aufenthaltsräumen nicht in Richtung der Bahntrasse erfolgen. 

mit geneigtem Böschungswinkel an die seitlichen und hinteren 
bis 1,0m heran und einer maximalen Neigung 

9. BEGRÜNTE DÄCHER, FASSADEN UND KFZ-STELLPLÄTZE 
9.1 Begrünte Dächer 

9.1.1. Bei Neu-, Zu- und Umbauten von Bauwerken mit Flachdächern (Dachneigung <7°) ist 
eine Begrünung der gesamten Dachflächen vorzusehen. Ausgenommen sind jene Teile der 
Dachflächen, die für die Errichtung von Photovoltaik- und Solaranlagen genutzt werden. 
25% der Gesamtdachfläche von Hauptgebäuden darf als Dachterrasse ausgebildet werden. 
Ausgenommen von der Berechnung sind Wintergärten mit Glasdeckung. 

9.1.2. Begrünung von Dächern bei bestehenden Gebäuden: 
Ist bei einem Bestandsgebäude, ausgenommen Gebäude im seitlichen und hinteren Bauwich, 
die maximal zulässige Gebäudehöhe bereits ausgeschöpft, darf bei der Errichtung der 
Dachbegrünung die festgelegte höchstzulässige Gebäudehöhe um das erforderliche Ausmaß 
der Konstruktionshöhe, jedoch nicht mehr als 1 Meter, überschritten werden, wobei die 
Belichtung von bestehenden, bewilligten Hauptfenstern bzw. von Hauptfenstern zulässiger 
Gebäude auf Nachbargrundstücken nicht beeinträchtigt werden darf. 
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9.2 Begrünte Fassaden 
9.2.1. Alternativ zu begrünten Dachflächen können bei Neu- und Zubauten von 
Wohngebäuden mit mehr als 4 Wohneinheiten pro Bauplatz zumindest 20% der 
Fassadenfläche jedes Gebäudes begrünt werden. Ausgenommen von dieser Bestimmung 
sind ortsbildprägende Gebäudefronten in Schutzzonen. 

9.2.2. Die zu begrünende Fläche darf auf mehrere Teilflächen an der Fassade aufgeteilt 
werden. Eine einzelne Begrünungsfläche ist jedoch nur dann anrechenbar, wenn sie 5% der 
Fassadenfläche nicht unterschreitet. 

9.2.3. Fensterflächen dürfen nicht zur Fassadenbegrünungsfläche gemäß Punkt 9.2.1. 
gerechnet werden. 

9.2.4. Die Begrünung der Fassaden kann sowohl durch eine bodengebundene als auch durch 
eine wandgebundene Begrünung erfolgen und ist automatisch zu bewässern. 

9.2.5. Fassadenbegrünungen sind nach den gültigen Regeln der Technik auszuführen, zu 
pflegen und in einem vitalen Zustand zu erhalten. 
Erforderliche Pflegemaßnahmen sind bereits in der Planung zu berücksichtigen. 

9.2.6. Bei Bauwerken ab der Gebäudeklasse 3 ist ein brandschutztechnisches Gutachten zur 
Fassadenbegrünung vorzulegen. 

9.3 Begrünte KFZ-Stellplätze 
9.3.1. Bei der Errichtung und Umgestaltung von KFZ-Stellplätzen muss zwischen den 
Stellplatzflächen und den Fahrgassen bzw. den Grundstücksein- und Ausfahrten eine 
gestalterische Trennung der Oberflächen erfolgen. Für die Stellplatzflächen sind sickerfähige 
Oberflächen herzustellen. 

9.3.2. Bei der Neuanlage und Umgestaltung von nicht überdeckten Parkplätzen mit mehr als 
4 KFZ-Stellplätzen müssen Bäume mit einem Stammumfang von min. 15-18cm (gemessen in 
lm Höhe, Hochstamm) und einer Baumscheibe von mindestens 6 m2, bei einer 
Mindestbreite von 2 m, oder einer alternativen Maßnahme für die Absicherung einer 
ausreichenden Feuchtigkeitszufuhr, gepflanzt werden. 
Diese Bäume sind nach den gültigen Regeln der Technik zu pflanzen, zu pflegen und in einem 
vitalen Zustand zu erhalten. 

Die Mindestanzahl der zu pflanzenden Bäume wird wie folgt festgelegt: 
5 bis 8 Stellplätze...... 1 Baum 
9 bis 12 Stellplätze 2 Bäume 
13 bis 16 Stellplätze 3 Bäume 
... für jede weiteren 4 Stellplätze ist für jede volle und angefangene Einheit ein weiterer 
Baum zu pflanzen. 

Die Bäume müssen derart angeordnet werden, dass eine Beschattung der befestigten 
Flächen des Parkplatzes erreicht werden kann. 

10. UNVERSIEGELTE FLÄCHEN (keine Abdeckung des Bodens mit einer wasserundurchlässigen Schicht) 
10.1. Unversiegelte Flächen sind Teile von Bauplätzen in denen jegliche bauliche Anlagen 

unzulässig sind. Ausgenommen sind unterirdische Bauwerke, deren Oberkante mindestens 
1 m unter der bewilligt veränderten Höhenlage des Geländes liegt. 
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10.2. Pro Bauplatz müssen zumindest 50% der nicht mit Haupt- und Nebengebäuden 
bebaubaren Flächen des Bauplatzes begrünt (z.B.: Wiesen und Rasenflächen, bepflanzte 
Flächen, Beete, Bewuchs, ... }werden.Ausgenommen davon sind Fahnenzufahrten. 

10.3. Das Ausmaß von eventuell begrünten Dachflächen (Flachdächer und Steildächer) mit einer 
zumindest 20cm starken Substratschicht kann auf das zulässige Ausmaß der versiegelbaren 
Fläche des Bauplatzes angerechnet werden. 

10.4. Ist bei vor dem 01.01.2022 baubehördlich bewilligten Gebäuden ein Zu- oder Umbau 
geplant und kann das Ausmaß der unter Punkt 10.2 vorgegebenen unversiegelten Fläche 
aufgrund der bereits konsensgemäß bestehenden versiegelten Flächen nicht erreicht 
werden, so ist für jeweils angefangene 50 m2, welche dieses Ausmaß überschreiten, 1 Baum 
gemäß Punkt 9.3.2 zu pflanzen, durch welchen eine Beschattung der versiegelten Fläche 
gewährleistet wird. 

§ 5 Diese Verordnung tritt nach ihrer Kundmachung mit dem auf den Ablauf der 
zweiwöchigen Kundmachungsfrist folgenden Tag in Kraft. 

Dafür: Mehrheit des GR 
Enthaltungen: Fraktion SPÖ, Fraktion WIR, GR Niemeczek BSc, 
Mehrheitlich angenommen 

J 
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Zu Top 06 - Inhaltliche Behandlung von Dringlichkeitsanträgen 

STA,DTGEM,EINDE PRESSBAUM 
H upl Ir,~ 56, 3021 Pro .- um f l'lW.-.,.pr,e;r.. _ 1 11111-at 1 ,gemelndei , ros - 1m.g1,.; ~ 

T ,; 1)22331522 32 f 10 Nr. AJU·HI 52800 1 DVR-Nr. 0.13 94 44 
PäJlte 'W!iJk :r: Mo - Do. 8.30 - 12.00 r., F,r, , 5- 12.00 Uhr, DI. .zusstztlch 140.00- 10,00 Utir 

Frau I Herm / Firma 

osmen u, d Her n des 
Gemeinderates 

e-rn il: 
'Tcl.-ifgn: 
O~lum: 

BelrQff 

Drlng1Hchkeitsantrag gemäß.§ 46 Abs. 3 N,ö GO 11·973 zur Sitzung des 
Gemeinderates m 08.07.2024 eingebracht von Viizebgrm. Jutta Polzer bezüglich 
Auftragsvergabe Sire nenwartu ng 

Sehir geehrte Damen und Herren, des Gem inderat s! 

Vizebgm. Polzer stellt den Antrag auf Zuerk:ennur,;g der Dringlichkeit und Behandlung 
In d r h utigen Sitzung des Gemeinderats der Stadtgemeinde Pressbaum im 

öffenticih n Teiili. 

svorsjtzsnder ~,t/ 
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Sachverhalt (vorbereitet von Vizebgm. Polzer/E. Stattin): 
Im Gemeindegebiet der Stadtgemeinde Pressbaum ist eine Wartung der elektronischen 
Sirenen notwendig. Diesbezüglich liegt nachfolgendes Angebot der Firma Elektro-Sirenen 
Geyer vor. 

Elektro-Sirenen-Geyer 

Stadtgemeinde Pressbaum 
Hauptstrasse 58 
30.21 Pressbaum 

.Kon:a kt: 

.nh, Cht:9L.3„n Ge:,•e-~ 

Ste:n::!.cke::-gae.:.e 6 
2203 Gwßeo,,:sdo,: 
Oc64 5004102 

Datum: 
Angebots-Nr.: 
Kunden-Nr.: 
Sachbeartleiter/-in: 
Seite: 

25.06.2024 
2024062502 
10001 
Christian Geyer 
1 von2 

Angebot 

Sehr geehrte Damen und Herren. 

wir freuen uns. Ihnen folgendes Angebot unterbreiten zu d0rfen: 

Pos. Anzah.l Einhell Artikelnr. Bezeictmung Einze preis Gesamtpreis 

Trelbertausch Slrenensundort Sacre.coeur 

) 

Stk. 0901017 Fahrtkostenpauschale 2 StönmlJIReparatur 
Wegzeil und Kilomelerpauschale für An- und Rilakfa:hrt 

2 3 Std. 0909114 Arbellsn!Lt Elektrotechniker 

3 4 Stk. 1512238 l'r8lber DKU-1O0N U 
Schallgeb&I fOr Sirooenhom ohne Kebel 
100W 1 ·11 Ohm 

4 4 Stk. 1410714 ISG 
lnseklenschutzgitter filf elektrontsches Sirenenhorn 

140,00€ 

75,00 € 

142,00€ 

140,00€ 

225,00€ 

568,00€ 

10,00 € 40,00€ 

Bei der Wartung 2024 wurde festgestellt das millaJwe.ije 2 von 4 Treibern defekt sind. 
Tausch sehr empfohlen um einen mögllchen To1alausfell zu vermeiden. 
Da ro, den Tre.ibertauscli ein !lnt,,prechenoor Steiger notwendig ist würde ich srnpfehlen alle 4 Tre'Jber zu tauschen. 
Beim Tausch weme;n die Hörner gereinigt uncl lnse'ktenschutzgiller angebracht. 
Steiger wird Kundenseitig beigesl!!lll. 
Arbeitszeit nach Aufwand. 

Summe 

Mehrwertsteuer 20% auf 973,00 € netto 

Zu zahlender Betrag 

N11tto 14 Tage 

973,00€ 

194,60€ 

1.167,60€ 
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Elektro-Sirenen-Geyer 

(Mtl..-0-~nlll'\llfl l'.M.-'111• ~L\tl.fl4Lhirt!,. >flil• b ill!l Gtuilwt.Wi!krf 

StadtgL'fTleinde Pt~!:!i~b:turn 
H"up1s1ra,.., 58 
3021 Pn,-sbaum 

Kontakt: 
:,,t. chr.rnon Goyo, 
S:a-:n.1ck0fgi)~!.G ti 
2283 Gr~bomio" 
86641'5&e47el 
0H:~~0<g-=vko ;r. 
Oat.urrt 
,...,!JLixlls-Nr.: 
l(lmoon·Nr~ 
S..clib<iarbewrl-in: 
Scfü,: 

Angebot 

Wir 9L't!hr1io lb!T1L'f1 <J11tl tlc,-re1~ 

wi- frL'tJDl un,:.. lh,,.,., r~11.►-,; '"''IJL-bol UllL'l'hreilL'O l1J dürfün:: 

AlljJlllal A111Wla11acn 11111 snn,1mlB11di!l1Bn 
K.1isert:.--urE1 und Ff Rekla.,,,nkd 

su, l:0011117 Fatlr1too io11PM1""'8lo % !lnnlflQ'Rapor.dur 
'lfa,gml und l(.loffilitafl:?QWchi18 Nr An- irA RO.:k:'.iahrt 

2 2 Sld. C!;-«)9"114 Arl11dtr.,.1t EloklroioohnlkOI 

3 4 Sll<. 152'1241 ll-ku11211-41Ah a,....,n"'w a~1110, P1:!1/87'5 Vll<3 ~ 

25.01>.20:24 
20:24002501 
10001 
Oirisli<mGc-p 
hon2 

140,00 € 

Umnrklbslmg Funkampl'llng11rFF-H11u1i PnP1iNUC1 Alf 
Bai lforW.il"!.rjj•.rclo> l'llslQjlwnll <I.& <lor S~a,urllA:<wnpl:'>--q,ir·,...ct.::r 001 d\:lr Üboni..rol.og "'" Fl' olot clor r.lMS 
50 n'I FF--H::u; ALT t: t31or1 ä'tJID.\. mJI 230\I' ~..orgl 'Mrd, ~l ~· tHli iiit:an Slrom~131 'Z/1Qr clCt :s.rr.-.a ~I .:blr 
m Fir-"'-t.~i'l!.i.n_q 11:11 61.n:mb!.i. 
D.I: i:JOCh da ~ Sln:nQ,t am:rQCOCtJr UB:I lur:1 Wohrµ.uk [Ur Qf'.Q Furtis.trDCkO' \"00! d.&M. St.i.ndr1'1 Ql.~~I 
WG<dlln. 'Ml:n111n d'7Go b.:ii GlllnM St:mm:cs.•.;.11 .1u:n mi"l T~qt.:aJ bolDmm;:in uoo ~• nett,\~ kOnmn. 
ESi YAm ,cr.:-..c:fllilan dCf1 Sl.r,gft'\.nkr:imp-1.:ngar tt:.H- d\:i: Alk~ aw 54rellQ JlJ ~Of900: und dz.s. Au~taf\ll.IB m~ IN'\ 24\t 
R.:{3s. zu t:.tus.:001. 
luteßZllt ITTJch "'-11,, ,ind 

140,00E 

100.00E 
llß3,72 E 

4 2 Std. oo:!9114 AIIIBlt•ZBlt Eloklroioohnlkor 75,.00 € 1En,OO E 
5 Sll<. ?T510024 -1•1• %411 DC S.-t3•€ 8.43E 

4'WEJ:hslw6A 

6 Sll<. ?TTB74P Fldonrufll-F„sung: PT-Rot.o l• S..13€ !l,13E 

7 Sll<. COO !J..714 ~11!1~ um Vllrtlra..,,.,mab,1111 20.00€ :1lJ.,'(lOE 

E.wU. 5.ihlfi'1! ~-"~ 
.ot, (IW'titllilll!IC.wyr;.t 
U!D Hr ;a.TU~!)"NJ.la 

8.iahhlf·b.111J 
Eritw 8Mll 
.BAN. ATM lÖll ll'&J IU~a ,s.n 
e:c u.:e.ui 1 w w Jli.U 
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Elektro-Sirenen-Geyer 

Sunwm, 

K•oatokt, 

:nl>. Chr..-rton Gll)'Gf 
S::ii.~Cb..""1'6-K~lil 6 
2:203 Grc~:-barsdr.rJ 
0664,'5&04711,2 
al'l::,>{l~g ,_,,,•t• ;:r. 

Seile 2 von 2 

Mc,öirM.'1115'1!.!uer 2:r% :wr 1.360,2!1 € nello 
,ZU DllllenlBI' Bllrag 

Nl!l!c 14 T ;ige 

1..360,28€ 

272,06€ 

1..c32,3U: 

mn freund1ch.,., Gn:&,r, 

Cliris ..,,,. G"'.)'"'" 

Eine positive Ausschussempfehlung vom dementsprechenden Ausschuss vom 
03.07.2024 liegt vor. 

) 

Vizebgm. Polzer stellt den 

Antrag: 
Der Gemeinderat möge die Auftragsvergabe zur Wartung der Sirenen an die Firma Elektro 

Sirenen-Geyer zum Bruttopreis von€ 2.799,94 brutto beschließen. 

Buchung: 1 /180-618 Zivilschutz 

Bedeckung: 1 /163002-754 

Entscheidung: 
Dafür: einstimmig 
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6a - Beschattung KIGA 1 

STADTGEMEINDE PRESSBAUM 
HauptS1raß 58. 3021 P113s&lJaum I vov.w.preosstiaum .a1 1 QBmeind(I pre&Si um 1,}V.a• 

Tet: 02233i!i22 l2 1 U 0-Nr. AfU-162!12800 1 DVR-Nr.0431)4 44 
f>an~nYefkettr: Mo. - tlo. 8.3D - 12.00 Uhl'. Fr. 7. 1ä- 12.00 unr, 01. zusatzncn 14.00 - 19.00 Uhr 

Frau I Herrn/ Firma 

Damen und Herren des 
Gerne inderates 

S IBl!ll 

e-mall: 

0$,07.2024 

Betr~tl 

Dr~nglichk itsant.rag gemäß§ 46 Abs. 3 NÖ GO 1973 zur Sitzung: d s 

Gemeinderates am 08.07.2024 eingebracht von GR Ing. Jochen Plntar 

bezüglich weitere notwendige Beschattung im Zuge der Sanierung des 
Landeskindergarten 1 

Sehr geehrte Damen und Herren des Gemelnder tes! 

GR Ing. Jochen P,ntar stellt den Antrag auf Zuerkennung der Dringlichkeit und 
Behandlung im nicht öffentlichen Teil. 

Ausscnussvorsitz ncer St llvertr ter 

GR Ing. Jochen Pintar 
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Wortmeldungen: GR Ing. Pintar, StR Gruber, GR DI Schoder, StR Auer, Bgm. 
Schmidl-Haberleitner, GR Ing. Woletz, 

Sachverhalt: 
Laut Information von der NÖ Baudirektion Hr. Ing. Sterkl ist ein 

Sonnenschutz an Ost-, Süd- und VVestfenstem vorzusehen. Auf der 

Südseite wurde Dieser bereits, weil Altbestand vorhanden, beschlossen 

und beauftragt. Aufgrund dieser neuen Information musste ein weiteres 

Anqebot eingeholt werden. 

Die irma Baumeister rhart erstellte folgendes Angebot für die fehlenden 

Fenster auf der West- und Ostseite. 

Zusatzangebot € 9.928,66 netto - € 11.914,39 brutto 

Es wurde nur ein Angebot. eingeholt, da die Firma Baumeister rhart 

bereits mit der Sanierung der Fenster und Fassade im Kindergarten 1 

beauftragt wurde und auch den Sonnenschutz auf der Südseite liefert. 

J 

GR Ing. J. Pintar stellt den 

Antrag: 
Der Gemeinderat möge dem gesetzlich vorgeschriebenen Sonnenschutz 

im Osten und Westen lt. Zusatzangebot der Firma Baumeister Erhart in 

der Höhe von 9.928166 netto ( 11.914,39 brutto) zustimmen 

Ein 
Bedeckung: HHSt 5/240011-010000 ist gegeben 

Entscheidung: 
Dafür: einstimmig 
Abstimmung findet ohne StR DI Brandstetter statt. 
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Zu Top 07 - Berichte 
Vizebgm Burtscher: 

Bericht, GRS 08.07.2024, von Vm bürg rmeisterin Ingrid B rtse er 

htrad Ra.giorialkoordinatorn K rin N'eumcyer r acht im 04.Junl 2024 der Stadtg m inde 
fo 1lger1de Ang bot: 

Arilässtich des 10-jä1hrigen FAIRTRADE·Gemeinde~Jubiläums etn Falt aown 
Sho v-Angebot für VS-KI der. 

kleines Dank schön flir euer herlge-s unc als Motl\'ation für euer zukünftig s 
Engagement für den Faiiren Hand I in Pres.sttaum möcht iCh evc:h die beliebte Fair·Clowni· 
Show für eure Volksschullki1nde zu einem stark vergünstigten Unkois,tenbeitrag anbiete • 
Für A[RTRAD -Jubiläumsgemeinden können wir heuer insgesamt 10 geförderte Shows 
vergeben, w ein m Restbetrag vor, E l O st tt €500, 
Eine snow da rt a. 45 -1inuten und ist für bis 1S0 Volks:scti lkind r konzipiert, 
Eioon kleinen Einblick i Ablauf lind Inha!t d s lustig une inha lieh s r wertvollen 
Programms finden Sie hier: 
b1]Qs: //www .kl imaclown .at/fo i r-down-show/ 
E n Video vor, F ir Clown Hugo (Küns er hornas W cket"llg) gibt's ler: 
htt ~:11www.fr.ii t de.at aktlv-11\1e,den in er-schul blldun 1n ebote/work„h 1r-in.: 
"lQlljlklassc:nlsh. - . - IQWIJ"bt1Qo 
Wenn das Angebot für euch bzw. für eure Volksschule interessant ist und die Übemahrne der 
Restkosten geklärt · t, kann sich der Künstler lihomi.ls Wackerlig mit der Schule dann gern 
direkt einen pc ssende 1 Termin Im Septe her ausmachen. 

In jed m f,all möcn e idl mich nochmal bei Ihn n und all n Engagl rten in der FAIRTRADE 
Gemejnde Pressbaum für eur n wertvouen fi11.w h r"f t1 bedank n, der einen wichtigen 
6eltJag ZlJ besseren Lebens• und Arbeits edmqunqen für Klelnbäuer.mnen und 
Arbell ,: Inne 1 Im Globale11 Süden leistet! 
Ich freue mict, auf die w it0r usa me11arbeit und bin für Anfraget1, 
Unterstützungswünsche oder BQn;ibmgen rund um die em n F<Ji~ r Handel, lokales 

agement, faire Beschaffung, V anstaltungsplanunc, Öffentlichkeitsarbeit usw, jederzeit 
g oe errei bat. 

Karin Neumayer, Regionalkoordi 

Viiebürg tmeis.terilli Burtscher Ingrid: Nach dem I das Aoqeoot it Fr. Direktor Ulrike 
K art besprochen t ~bt: und diese sich interessiert z.e1gte1 habe ic die restliche Finan,:ieru11g 
abg,eklärt. 
Der Geschäftsführer Hcrwig Kolar d .• r KEM (Klima- u, Energl~-Mod •llregion Zuktmftsrawm 
Wienerwald} hat die 150,00 Eum für die CLwn-Stiow zugesagt. 
Wk.htig Ist, das~ ,m Rahmen dieser Vorfü rung über die Bedeutung und \Nichtigkeit van 
F,tlrtrild rnitde I Sd1uler:1nnen i;,1esproi:hen wird. Dafür soll auch Ar1sdiauungsmc1terial von 
Fa ittJitdG 71JI' V llgLJng Q cstellt \1\1 ~rde , 

Laut Frau Neumayer, kann vo Fairtliade NÖ au.eh In Plakat wr VeranstaltuneJ 
enl1Norfen ~'/.erden, ßurtsdler vereinbart mic Ihr folgende Log ~ anzuführ : 
V· n d!:lr VS- Pres$ rn. von der Gemeinde Pres.c;baum, von der KEM und vo Fairtrade r- Ö 

Te lin für die Vortührung: 11.0~.2024 um 10 :00 hr, Frat1 Direktor i"..raft hat bereits mit 
dem a,r Clown Hugo (Kün5.tll;!r ThomJ:s Wackerlig) deri Termi11 verein art, Für d1 
Stadtgemel11de fallen keine Kosten an. 

08.07.20241 ViZl.!l)ürg isterin Ingr B rts r 

GR Strombach: Bürger haben sich beschwert, dass nur Freitag Sondermüll abzugeben 
ist, wurde an den GVA Tulln verwiesen 
StR Kalchhauser: Bedankt sich bei der Verwaltung für die gute Zusammenarbeit 
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Der Bürgermeister schließt die Sitzung um 20:45 Uhr 

V.g.g. 

Der Bürgermeister: 

<J
Der Bürgermeister 

In Ve~tretung/) . _ . 1 d . 
/\~()'l l _SJ UM()~ 

Viie.bür.g,rmGlater-ln-ir-igrld· Burtlcher„ 
Josef Schmidl-Haberleitner (OVP) 

Die Schriftführerin: 

) Die Protokollprüfer: 

GR Ing. Jochen Pintar (ÖVP) GR Christine Leininger (GRÜNE) 

StR Alfred Gruber (SPÖ) StR Wolfgang Kalchhauser (WIR!) 

_) 
GR Anna-Leena Krischel bakk.phil(FPÖ) 
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Beilagen zu Top 05 - Raumordnung 

1 ~L 

/, 

Ablauf 

J 
I, 

DI Andreas Eger, Ingenieurbüro OI Haselberger 
l / 

1, ) 

) 1 

"Ich weiß, ~as klingt alles sehr kompliziert ... ,,. F. Sinowaiz, 1983 

• Blick zurück 
• Blick nach v\orne . i' 
• Blickins Detail.- ~mgesetzte Ma'r\ahm~_n 

1
./.' 

• Blic ins Detail 'L Anderungsverfahren i02J.,12Q22 
-~ \J-~ 

\\ ,; 

DI Andreas Eger, Ingenieurbüro DI Haselberger 

/ 
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Blick zurück - 1975 
l'!_ !f,~'I ,, • \1 1 f \ f} \ I' 1 f.•\.).~.',.!,~ 
:-.,....: ~ . .,. ~ . '. . . ,. ' .. 

---·- ........ =i - 

tt.•~,!! .~J.P . .C " E 1 ~ o r. r ~,.ß.J J,.,B ,:,H !? 
~.~ !_ C Hf' 1< N ! n ot \/ Pi G i P l A JI • S l ( • 

08.07.2024 DI Andreas Eger, lngemeurburo DI Haselberger 

Baulandflächen - 1975-2024 
1 
1 

' / 

1975 • 389 ha 
Bauland 

2024 • 380 ha 
Bauland 

DI Andreas Eger, Ingenieurbüro DI Ha elberger 4 
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Bevölkerungsentwicklung- 1975-2024 
j ! 

,,-,:;; f t 
1 

1975 _j 4.500 ~WS 
. / ' • go2~ - 7.900Jblw

1
~, 2.01 oo zws 

,\ )' fl I \ \ \l · 
•}j~ 10.000 Einwoherlnnen 1 

~ 

\ 

- 
Jahr 

Gtuuini]e Politischer Bezirk Bundnland 
11b1olut l869aa100 absolut 1869"'100 absolu t 18692100 

1869 1888 IOO 66663 11)0 1 077 232 100 
1880 2158 11' 71070 107 1152767 11)7 
1890 2317 124 73 224 110 1213471 113 
1900 2940 116 78529 118 1310506 122 
1910 3397 180 86995 130 1-U5238 132 
1923 4 169 "' 89097 ll4 1426885 132 
1934 4376 232 903-41 136 l-U667S 134 
1939 3993 211 89173 IH 1 455 373 "' 1951 4400 2JJ 9089] 136 1400471 130 
1961 4153 220 89674 13S 1374012 128 
1971 4264 226 94613 142 1420 816 IJl 
1981 4899 259 99296 149 IH7U9 lll 
1991 S421 287 109 703 165 1473 813 ll7 
2001 5 834 309 118461 178 1545804 143 
2011 7058 374 125-08 188 161469] iso 
2021 7688 '°' 132 624 199 1698951 1'8 
202<1 7934 "° 134375 202 1723723 160 

1 (, .1/.. ,'<, 
Index derBevdlkeruugsentwtektung, 1869 = 100 

:~ -- ~ 200·~: : =~ 100· ■ .~ 
0 ~""""~1,,·rf•TtT11Ttt<"1T111tt,n,.,,,,nu1,rn,rm1·rn•••mn,,..,-,n,.rn11•1n1H•trnrn11• 1r,rrm,1n11n.,,n,mm•1r ./1•n~1r•nn 

~ !; ~ ~ § ~ §\ ~ ; ! ~ !!l ~ ~ ii ~~ 
-a-Ge:meinde ~ Poli1ischerßezirk 

Quelle: https://wwwJtatistik.at/atlas/blick/11 
DI Andreas Eger, Ingenieurbüro D/aselberger 

_.,_Bun~sland 

Baulandflächenbilanz 12.2022 

• 355 ha Wohnbauland 
• 295 ha bebaut 
• 60 ha unbebaut 

GESAMTGEMEINDE: PRESSBAUM .J 1 

Nummer: 32415 
1 

gesamt bebaut unbebaut Bauland- 
1 da\On: Reserve 

in ha 
Autschl.- befristet Vertrag 

in ha in ha Zone (A) (B) (C) in% (D 
Bauland-Wohngebiet (BW) 295,35 241,21 54,14 10.17 18, 
Bauland-Kerngebiet (BK) 57,15 52,29 4,86 8,, 
Bauland-Agrargebiet (BA) 2.40 2,06 0,34 0,30 14, 
Bauland-erhaltenswerte 
Ortsstruktur (B0) 

' Zwischensumme 354,90 295,56 59,34 10,47 16,1 
Bauland-Agrargebiet- 
ohne Wohnnutzung (BA·Hb) 
Bauland-Betriebsgebiet (BB) 7,48 5,87 1,61 0,34 21,t 
Bauland-Industriegebiet (BI! 
Bauland-Sondergebiet (BS) 17.75 11,15 6,60 1.38 37,, 

1 
SUMME 380,13 312,58 67,55 12,17 17,E 

08.07.2024 DI Andreas Eger, Ingenieurbüro DI Haselberger 6 
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. Pdtential der Einwohnerentwicklung 
L 

~, / 
v' 
lt 

* Ausgangssituation: 
hohe Standortgunst, hoher Siedlungsdruck 
➔ stark steigende Bevölkerungsentwicklung 
➔Engpässe in der sozialen Infrastruktur 
60 ha Wohnbaulandreserven 

- - * Einwohnerpotential ohne Baulandneuwidmungen: 
➔ 4.800 zusätzliche Einwohner [80 Einwohner/ha] 
➔ Entwicklung von 10.000 auf 15.000 Einwohner 

'- 

~ * + Hohes Potential durch Verdichtung auf bereits bebauten Baulandflächen 

~la24 DI Andreas Eger, lngenieurbürp D/a~~lberger 

_,. . ', - .\,Y~rkzeuge NÖ-Raumordnungsgesetz 2014 ~-- .. 
·r, B_esc~ränk~ngen Einwohnerentwicklung .'.I \i 

1
-:- 

, • Ortliches Entwicklungskonzept _ \ -1'~ 
•

1
• Hächenwldmungsplan (Rückwidmung, Besch ··nl<u · ~Wohneinheiten, 

1 0Be~·chränkurfg Wohnnutzung, Aufschließungszor;-i~.rff „ 
1 ~~~-~ ~ • Bebauungsplan Mincfest auplatzgrbßen, Beb uungsdichte, 

Freiflä,ch n. Baufluchtlinien) ß «-: /4' 
1 A i ~~ 

,~--- • Bausperre _ __..~~· Y-j 

' J 

DI Andreas Eger, lngenieurbüro DI Haselbergar 
' 
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umgesetzte rechtskräftige Maßnahmen 

* Mindestgrundstücksgrößen {l.000-800-700-400) 
* Bebauungsdichte (z.B. Maximal bebaubare Fläche oder prozentuelle Regelung) 

* Innere Baufluchtlinien 

10 
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Änderungsverfahren 2021/2022 
• Geplante Maßnahmen - Beschränkung 
Wohnnutzung und Wohneinheiten - 
,,Ortszentrum / Hauptstraße" 

• Bausperre 2018: 
* Neuregelung Zentrumsverdichtung 
* Erdgeschoßzone 

• Entwurf Flächenwidmungsplan 2021/2022: 
*max. 6 Wohneinheiten pro Grundstück im BK =c...---"--------"-----''-"-"--"""'---___:;...-'-----""""'-' 

*Erdgeschoßzone ohne Wohnnutzung als Korridor im BK 

08.07.2024 DI Andreas Eger Ingenieurbüro DI Haselberger 

Änderungsverfahren 2021/2022 

• Geplante Maßnahmen - Beschränkung 
Wohnnutzung und Wohneinheiten - 
,,Ortszentrum/ Hauptstraße" 

• Entwurf Bebauungsplan: 
*Mindestbauplatzgröße: 
1.200m2 

11 

08.07.2.024 DI Andreas Eger. Ingenieurbüro DI Haselberger 12 
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• 71 

i Verfahren 
· ,. ,/ • Bauspe ire 2018 / 1 

· t • Auflag~ FWP und BP: 26.11.2Q21 bis 07.01.2022, 24 Stellungnahmen 
• -'1Gutachten RU7; ds.01.20212--; Widerspruch zum NÖ-ROG 

\ f , 1' ,1Beschlussunterl::igen nach Absprache Gemeinde/RU-1/Rl::J ~ II . -:c. . ' , // 
~ ~Gern inderatsbeschluss FWP und BPi: 29.06.2022 1 

~ • V~rsagung RU1: 10.05.~023 wegen 01::iersc \eitu~g 2 Wo~ehfrist der Einreichung 
l • Gutachten R \: 01.06.2023 - Widerspruch zum O,EK /,,; 

I , • Besc;;hll!lss1:rnterl~gep Jrstellt / • ;,✓.J!: d, 
1 

• ~emeinde atssltzung 28.06.2023 - Aufhebung ße·sclii\ss ~WP 2022 
•-An{! rung seit 06.2023: Streichung der ErdgeschoßzoJe< Neufes 1 
Ver \ichtungsbereiche, Mindestbauplatzgröße (l.OOOm1l, 

• eh uss .terl gen-natl1.A.bsprae mei-AEle-fR-\:J1,t/f7 erstellt 
· "'_....--l 1r-ieleratsbeschluss 08.07.2024?? -?, 

1 
DI Andreas Eger, Ingenieurbüro D/aselberger 13 

.<- 

. Erhebungen/Detailuntersuchungen seit (J , 

: -öffentlicher Auflage als Grundlage für Beschluss \ 
,) - j 1 ' \ \' 

~ • Erhebung bewilligte Wohneinheiten pro Grundstück · l 
J I ll r, ~ 

1
'! Strukturkonzept1auf Basis der Wohneinheiten 
\ j t \t H l Beschlu_ssplan Flächenwidmu,ngsplan ohne 

Erd'geschoß12one 1 
1 ~ / 

• Beschlussplan Bebauungsplan ohn~\Erdge?c,n~lone u~d 
____ ,, _mit g,eänc:J~rtel"\Mindestbau~atzgröße

1 
(~~oo.ptn;) . 

,,___., ~ 

DI Andreas Eger, lngenieurbüro Dlyaselberger 14 
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7 B,S 20 WOHNElNHBTEN 

MEHR ALS 20 WOHNBNHElTEN 

08.07.2024 DI Andreas Eger, Ingenieurbüro DI Haselberger 
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08.07.2024 DI Andreas Eger Ingenieurbüro DI Haselberger 

BI 

VERCICHTUNGSBEREICHE • 
STADTZENTRUM UND NEBENZENTRUM =s~~~ 
·kcineBesdx'6nkung dorAnuhl derWohnelnheilen 

W.SSIG VERDICHTETE 8AULAN08EREICHE . =~~ ~ku1'1~".::"'~~uplatZ 
{Bestancl•.20%~kelten 
z.B. Oach&escho6ausbau ) 

-~Kir"maßigbissiarkeVetOidltunglrn -~- 
UNVERDtCHTETE BEREtcHE 

~~~~ 
bis max. 6 Wol'lrleirlhfi ~n pro Grunda tüa: 

GROSSVOLUMfGE BETRIEBLICHE NUTZUNG 
AN DER HAUPTSTRASSE 

D BAULAND WOHNGEBIET 
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Auflage - 24 Stellungnahmen 
• Gegen Erdgeschoßzone (14) ➔ wird 
entsprochen 

• Gegen Beschränkung der 
Wohneinheiten (14) ➔ wird 
teilweise entsprochen 

• Gegen Mindestbauplatzgröße von 
1.200m2 (2) ➔ wird teilweise 
entsprochen (1.000m2

) 
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1. EINLEITUNG 

Die öffentliche Auflage des Entwurfes zur Änderung des Örtlichen Raumordnungsprogram 
mes/Flächenwidmungsplanes mit der Planzahl .PREB-FÄ17-12215-E~ sowie des Bebau 
ungsplanes mit der Planzahl .PREB-TB6/A10-12216-E" der Stadtgemeinde Pressbaum er 
folgte von 26.11.2021 bis 07.01.2022. 1 n diesem Zeitraum wurden 24 Stellungnahmen abge 
geben. 

Das Änderungsverfahren wurde am 29.06.2022 (Örtliches Raumordnungspro- 
gramm/Flächenwidmungsplan) und am 21.09.2022 (Bebauungsplan) beschlossen. 
Die Genehmigung der vom Gemeinderat am 29.06.2022 beschlossenen Verordnung müsste 
nach der schriftlichen Mitteilung der Abt. RU1 vom 10.05.2023 mit der Zahl RU1-R-467/069- 
2021 versagt werden. weil die B•eschlussunterlagen nicht binnen 2 \Nachen nach der Be 
schlussfassung eingereicht wurden. 

Das Gutachten der Abt. RU7 (Raumordnung und Raumplanung), des Amtes der NÖ Landes 
regierung zum Auflage,entwurf wurde am 05.01.2022 mit der Zahl RU7-O467/202-2021 er 
stellt und von der Abt. RU1 (Bau- und Raumordnungsrecho am 11.01.2022 rechtlich beurteilt 
und mit der Zahl RU1-R-467/069-2021 übermittelt. 
Das Gutachten der Gruppe Baudirektion. Abteilung Allg,emeiner Baudienst. Naturschutz des 
Amtes der Nö Land,esregierung zum Auflageentwurf wurde am 02.02.2022 mit der Zahl 
BD1-N..ß467/029-2021 erstellt und am 03.02.2022 von der Abt. RU1 übermittelt. 
Ein welt,eres Gutachten der Abt. RU7 (Raumordnung und Raumplanung) des Amtes der NO 
Landesregierung wurde nach der B-eschlussf.assun9 am 01 :06 .. 2023 mit der Zahl RU7-0- 
467/202-2021 erstellt und von der Abt. RU1 (Bau~ und Raumordnungsre,chfl am 02.06.2023 
rechtlich beurteilt und mit der Zahl RU1-R-467/069-2021 übermittelt. 

Der ursprüngliche Gemeinderatsbeschluss (Ortlknes Raumordnungsprogramm) wurde auf 
grund der schrlftllchen Mitteilung der Abt. RU1 vom 10.05.2023 und des Gutachtens der Abt. 
RU7 vom 01.06.2023 bei der Gemeinderatssitzung am 28.06.2023 aufgehoben. 
Die Änderungsverfahren zum Örtlichen Raumordnungsprogramm und zum Bebauungsplan 
werden - in abgeänderter Form gegenüber der öffentlichen Auflage und gegenüber dem 
ersten Beschluss - neuerlich beschlossen ( siehe Verordnung ~o•. Kapltel 6). 
➔ Aufgrund der b,eiden Begutachtungen der Abteilung RU7 ergeben sich beim Anderungs 
punkt 1 Änderungen. die im Kapitel 2 der Beschlussunterlag,en behandejt werden. 

Im Kapltel 3 werden die .sonstigen Änderungen im Zuge des Gernelrderatsbeschlusses" 
(Streichung der Erdgeschoßzone, Änderungspunkt 1) behandelt. 

Die Empfehlung zur Behandlung der Stellungnahmen erfolgt im Kapitel 4 der Beschlussun 
terlagen. 

Geringfügige Änderungen des Bebauungsplanes im Zuge der Beschlussfassung werden im 
Kapltel 5 behandelt. 

➔ Aufgrund der beiden Begutachtungen der Abteilung RU7 wird der Änderungspunkt 2 
(FVVP und BP) in der zur öffentlichen Auflage gebrachten Form beschlossen. Der Ände 
rungspunkt 3 (F\NP und BP)r wird nicht beschlossen. 

Die Verordnungstexte sind dem Kapltel 6 zu entnehmen. 
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Diese Änderungen von Flächenwidmungsplan und Bebauungsplan sind im Kapitel 7 planlich 
dargestellt (Beschlusspläne). 

Ergänzende Unterlagen zur Grundlagenforschung zum Änderungspunkt 1 werden im Kapitel 
2 beschrieben, die Plandarstellungen liegen im Anhang, Kapitel 8, llei. 

Anmerkung: 
Die Anderungspunlde 4. 5 und 6 {nur Bebauungsplan) wurden bereils am 30.03.2022 vom Gemeinderat be 
sdllossen und werden im Zuge dieser Beschlussfassung nicht mehr behandelt 
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2. ABÄNDERUNGEN/ERGÄNZUNGEN AUFGRUND DER 
BEIDEN GUTACHTEN DER AMTSSACHVERSTÄNIDIGEN 
DER ABTEILUNG RU7 - ÄNDERUNGSPUNKT 1 

Das Gutachten der Abt RU7 (.Raumordnung und Raumplanung) des Amtes der NÖ Landes 
regierung zum Auflageentwurf wurde am 05.01.2022 mit der Zahl RU7-~671202-2021 er 
stellt und von der Abl RU (Bau- und Raumordnungsr,echt) am 11.01.2022 rechmch beurteilt 
'Und mit der Zahl RU -R-467/069-2021 übemiittelt. 
Ein weiteres Gutachtern wurde von der Abt RLJ7 (!Raumordnung una Raump~anung) des Am 
tes der NÖ Landesregierung nach der Bes-chtussfassu111g am 01.06.2023 mit der Zahl RU7- 
O-467/202-2021 erstellt und von der Abt RU1 (Bau- und Raumordnu111gsrecht) am 
02.06.2023 rechHich beurteilt und mit. der Zah.l RU1-R-467/069-2021 übem1ittelt1• 

Die folgenden Änderungen.t'Ergärnzungen beziehe sich auf den Änderungspunkt 1 - 
Beschrä kung Wohnnutzung 1.md Woh einheiten - ,.Ortszentrum/ Hauptstraße". 
Um den Gemeinaestanapunkt noch einmal ausführ1tch dartegen und das Begutachtungser 
gebnis diskutieren zu können, fand am 19.05.2022 eine Besprechung mit der Amtssachver 
ständigen und Vertretern der Stadtg:ernec111de und des Planverfassers statt. Eine weitere Be 
sprechung fand am 23.05.2024 (RIJ1, RU7, Ort~p aner) statt. 
➔ Die Änderungen im Zuge des Gemeinderatsbeschlusses decken steh mit diesen Bespre 
chungsergebnissen und werden um die beiden cm Gutachten vom 01.06.2023 angeführten 
Punkte ergänzt. 

Die St.acflgemeinde Pressbaum hält am Planungsziel, äie vorhe,mchende Dynamik in der 
Siedlungs- und Bevölkeron,gsennvicldung ZIJ brechen, die gewachsene SiedJungsstroktur 
weitgehend zu ,erhalten, aber auch die Bevölkerungsentwicklung besser steuern zu können 
und nur eine maßvolle und ,eine, dem bisher gewachsenen Siedlungscharaicter entsprechen 
oe Verdichtung zu ermöglichen, fest 

Erhebung Wolfme,inheiten nd Bebauungsstrukturen 
Aufgrund der Begutachtung der Abteilung RU7 vom 05.01.2023 wurden auf Basis der Struk 
turerhebungen, die im .Zug:e der Erstellung der Tei bebauungsptäne erste lt wurden, die Be 
schränkungen der Wohnein eilen überarbeitet Weilers wurde von der Stadtgemeinde 
Pressbaum eine Erhebung der bewil g.ten Wohneinheiten (mehr als 6) durchgeführt. 
Die Erhebung der Wohne·nheiten zei,gt forgerndes Bi d: 
Es gibt eine Konzentration von in Summe mehr als 300 Wohneinheiten cm Bereich des Pen 
sionistenheims im Westen der Stadt Pressbaum, im Osten von Pressbaum im Bereich der 
.,Fröscherstraße" {in Summe mehr als 200 Wohneinheiten) und im unrnätelbaren Stadlzent 
rum zwischen „J. Nemecek-Straße" und „Klostergasse". Weiters bestehen ei1zelne Wohn- 

1 Im R.U7-Gutachten vom 01.06.2-023 wird die Grundla gener.hebung der Beschlussunh!.rbgen 2022,, die analog 
zum damaligsa Beschlns s auch in diesem Kapitel beschrieben wird und die Plmdarste.lhmgen. im Kapilel 8 um 
fusst, als .,;ms:reichend " angesehen. 
Widersprii.che zum Örtlichen Entwicldungskom;ept werden in 2 Bereichen aufgezei gt. Auf die Widersprüche 
wird a:m Ende dieses Kapitels eingegangen wird (-t Erhöhung der Anzahl der Wohneinhei ten). 
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häuser im Bereich „L !Kaiser-Straße", .,R.Anday-Straße" und J(aisertcrone", die ebenfalls 
mehr als 6 Wohneinheiten aufweisen. 

Die Erhebungen der Wolmeinh.eiten und der Bebauungsstrukturen, aus dem sich die 1fo gen 
den FesUegungen ab eiten lassen, tiegen im Anhang bei und ergeben foJg,endes Bild (- sie 
he Plandarstellungen .Bebauung:sstrnkiLllrem" und .Bewi.lltgte Wohneinheiten"}: 

Es ergeben sich 3 größere Bere·crne. die nicht beschränkt werden sollen (- Ver;dichtungsbe 
reiche Stadtzentrum und Nebenzentrum, .,rosarot" in der Plandarstellung) 

• Stad'raentrum: gemischte Nutzungsstrnktur mit öfifentlichen und sozialen Einrich~un 
gen, D"enstleistun,gs >etrteben und großteils verdichteter Bebauung bis 80 Wohnein 
heften pro Bauptatz im Bestand 

• Nebenzentrum Ost: großtefä; verdichtete Bebauung bis 99 Wo neinheiten pro Bau 
IP atz im Bestand und gemischte Nutzungsstruktur 

• WesUiche Stadteinfahrt: großtecls verdichtete Bebauung bis 175, Wohne·111heiten pro 
Bauplatz im Bestand und öffenmche bzw. soziale Einrichtungen 

Neben dtesen ,größeren zusammen ä111gender1 Bererche:n werden zusätzlich auf 3 Teilflä 
chen irn Bereich „Rosette Anday Straße"' bzw . .Ludwig Kaiser Straße" keine Beschränkun 
gen vorgesehen, we1 die Anzahl der bewil[igten Wohnetnh.eiten derzeit sehen 2i0 übersteigt 
bzw. ein Pro·ekt für ~,Junges Wohnen" (,,;Anday-Straße") ·n Kooperation mit der Stadtgemein 
de urng1esetzt werden soll. 

Im Beretdl der Hauptstraße gibt es 3 Bereiche und an der .Linken Bahnstraße• einen Be 
reich, d·e einen Bestand von meh.r a5 6. aber weniger als 20 Wohneinh.eften aufweisen 
(,.orange"' in der Plandarstellung). Es erfolgt eine nestandsanceoasste Besduänkung der 
Arnzahl der Wohneinheiiten mit ca. 20% Erweiterungsmöglichkef:te111, um zB, einen Dachg:e 
schoüausnau zulassen zu lkJörnnen. 
Im Kreuzungsbereich ,,Anday~Straße-Kaiserl<rone" werden nördtich der Hauptstraße eben 
falls 12 Wohnetnheiten festgelegt, um eine Abstufung von 26 Wohneinheiten im Bestand im 
Norden zu den 1 O Wohneinheilt.e:n süd[ich der Hauptstraße ~u erreichen. 
Aufgrund des RU7-0utachte111s vorn 01.06.2023 werden auf den beiden .)=ignungsf'JäcJren für 
rnäßig bis starke Verdichtung" im Örtlichem IEnlwick lungs~on~t an der „Siedlungsstraße" 
und zwiisch,en ,1J. Nemeoek.-Straße"- und „Pfalzauerstraße" ebenfalls 10 Wohneinheiten fest 
gefegt 

Da in al en übrigen Bereichen 6in- bzw. Z'Neifamilienhausbeba1J1ung und eine Dichte von 
maximal 6 Wo neirnheiten pro Bauplatz übetWiegen., sollen sie - um den struktu r,elten Cha 
rakter 2!U sichern - auch ·n dieser Form beschränkt b eiben (,,gslb" in der Plarndarsteltung). 
Einige Bereiche werden gesondert hervorgehoben: 

Im Bereich an der Hauptstraße geg,enüber des Spo~platzes könnten bei maximaler 
Ausnutzung in diesem Bereich o ne Beschränkung sehr vfele neue Wohneinheiten ent 
stehen. Aufgrund der überwiegend bemeblichen Nutzung ist auch hier die Einsdlrän 
kung auf 6 Wohneinheiten vorg,esehen. 
Zwischen .,,J. Nemecek~Straße„ und Hauptstraße ist die Nutzung unterschtedlich (Einfa 
mitienhausbebauung, Autohändler, unbebaute Flächen}. Obwohl dre Lag,e durch die 
Nähe zum Zentrum sied ungsstrukturell günstig ist, wird der Bereich auf 6 Wohneinhei 
ten beschränkt, weil bei Betrachtung der gesamten Siedlungseinheit die freistellende 
Einfamilienhausbebauung überwiegt 
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Änderungen Beschluss 06.2022 - Besch'luss 06.2024 
Wie schon eingangs angeführt, wurde auf Basis der Beschlussfassung vom 29.06.2022 ein 
Gutachten der Abteilung RU7 am 01_06-2023 mit der Zahl RU?-O-467/202-2021 erstellt. 

Folgende Änderungen wurden im Vergfeich zum Beschluss vom 29-06.2022 aufgrund der 
Begutachtung vom 01 _06-2023 vorgenommen und werden auf der nächsten Seite auch plan 
lieh dokumenliert: 

• Im Bestandsplan der 0Bebauungsstrukturen" wird die Legende bei den "mäßig ver 
dichteten Baulandbereichen" aucn um die .Eignungsfläche" nach dem Örtlichen Ent 
widklungskonzept ergänzt. Die beiden Bereiche an der „Siedlungsstraße" und zwi 
schen "J_ Nemecek-Straße" und „Pfalzauerstraße" werden im Bestand!ij>lan dieser 
Kategosie zugeordnet. 

• Diese Be:reiche an der .Siedtungsstraße• und zwischen .J. Nemecef<-Straße" und 
„Pfalzauerstraße· werden inicht mehr mit 6 Wohneinheiten pro na, sondern mit 10 
Wohneinheiten p:ro ha beschränkt und ,entsprechen damit einer 0mäßigen Verdich 
turng" im Bestandsplan und den F1esUegungen des Örtfichen Entwicklungskonzeptes 
(- stehe Beschlussplan) 

Eine Übersicht, die die Änderungen des gegenständtichen Besch.lusses im Vergteich zum 
Beschluss vom 29.06-2022 veransenauäcnen soüen liegt auf der nächsten Seite bei, 

Nach Ansicht des Planverfassers und der Stacftg;emeinde Pressbaum kann mit dieser Maß 
nahme der Widerspruch zwischen Örtlichem 'Entwicklungskonzept und Änderungsentwurf, 
der im RU7-Gutachten vom 01.06-2023 aufgezeigt wurde, aufgelöst werden. 
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Änderungen im ZUge der geplanten Beschlussfa ssung vom Juni 2024 aufgrund der Begutachtung der Abt. RU7 vom 01.062023 

Gemeinderatsbeschluss 06.2022 Gemeinderatsbeschluss 06.2024 
Bebauungsstrukturen 
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Änderungen zum Flächenwidmungsplan 
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3. SONSTIGE ABÄNDERUNGEN IM ZUGE DER 
BESCHLUSSFASSUNG ÄNDERUNGSPUNKT 1. 
STREICHUNG ERllG ESCHOSSZONE 

In den Auflageunterlagen war in einem Korridor entlang der Hauptstraße dte Einschränkung 
im Erdgeschoß auf .Handels-, Dienstleistungs-, Gewerbebetriebe, soziale, medizinische, 
öffentliche :Einrichtungen· (,,Erdgeschoßzone·) vorgesehen. 
Der Ausschuss für Stadtplanung, Bau, Entwicklung, Zuzug, Wohnen, Ortsbild hat sich in den 
Sitzungen vom 28.11.2023 und 02.01.2024 dazu entschlossen, die .Erdgeschoßzone" nlcht 
weiter zu verfolgen. 

Die Erdgeschoßzone wird daher gestrichen und in den Be-schlussplänen im Kapitel 7 nicht 
mehr dargestellt 

,_) 
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4. EMPFEHLUNG ZUR BEHANDLUNG DER STELLUNGNAHMEN 
Im Zeitraum der öffentlichen Auflage des Entwurfes zur Änderung des Aächenwidmungs - und Bebauungsplanes vom 26.112021 -07.012022 
sind bei der Stadtgemeinde Pressbaum 24 Stellungnahmen eingelangt, die in diesem Kapitel behandelt werden. 
➔ siehe auch die Plandarstellung mit der Lage der Stellungnahmen im Anhang, die auf Basis des Entwurfs zur Änderung des Bebauungsplanes 
erstellt wurde; 

NAME DES 
LAUFEN I ANTRAGSTELLER/ IN 

OE ADRESSE I LAGE l 
HUMMER BETROFFENE PARZ.HRN. 

INHALT DER STELLUNGNAHME/ 
BNSPRUCH ANMERKUNGEN 

SN 1 Alfred STEf AN 
·oße49 

SN2 

Mag. Sabine Wanderer 
Hauptstraße 97 

Patz.Nr. 146/3 (KG. Press 
baum) 

• Änden11g der Bauklasse Diese Stellungnahme lMJrde bereits beim Gemeinde- 
• Erhöhung der Bebauungsdichte von 40% 1 ratsbeschlUss vom 30.032022 behande 

auf 50% 

• Gegen den ~usatz .max. 6 Wohneinhei 
ten pro Grundstück" 

• Gegen die Umwidmung BK-1 (Handels-, 
Dienstleistungs-. Gewemebebiebe, sozi 
ale, medizinische, öffentliche Einrichtung 
(nur EG)) 

Die Beschränkung auf 6 Wohneinheiten bJeibt auf 
grund des Umgebungsbereichs des Baublocks be 
stehen (überwiegend Einfamilienhäuser), die Bn 
schränkung der Wohnnutzung im Erdgeschoß wird in 
diesem Bereich nicht beschlossen. 
➔ siehe daaJ die Ausführungen 1im Kapitel 2 und 3 

Die Festlegungen haben ketne Auswirkungen auf die 
derzeitige Nutzung als Autohaus. 

SN3 
Gemeinnütziger 8au-, 

Wohn- u Siedlungsgenos 
senschaft „Alpenland" 

reg.Gen.m.b.H 

• Streichung des Zusatzes ,;max. 6 
Wohneinheiten pro Grundstück" 

Die Beschränkung auf 6 Wohneinheiten wird in die 
sem Bereich nicht beschlossen. 
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Vertreten Rechtsanwott: 
Dr. Christian folkne 
Marchetstraße 5 
250013ade 

: 88/5, 88/6 (KG 
Pressbav 

SN4 

Wolfgang Porzer 
Hauptstraße 96 

Parz.Nr. 61/25 (KG Press 
bavm} 

• Allgemein gegen die Änderungen des Flä 
chenwidmungsplans, gegen die Grundent- 
ertung ohne ausreichende Begründung 

Auf der Parzelle des Eigentümers .BK- 
6WE" bzw .• BK-1* im Auflageentwurf ge 
plant. 

SN5 

Bfriede 81eimuth 
Mag. Wolfgang 81eimuth 

Havptstra8e 112-l 14 

·arz.Nm 61/32. 61/31 (KG 
Pressbovm) 

• Gegen eine Wertminderung der Liegen 
schaft aufgrund der Einschränkungen im 
Flächenwidmungsplan 
Auf der Parzelle der Eigentümer .BK-6WE" 
bzw .• BK-1" im Auflageentwurf geplant 

Die Beschränkung auf 6 Wohneinheiten bleibt auf 
grund des Charakters des Umgebungsbereiches 
(überwiegend Einfamilienhausbebauung) bestehen. 
➔ siehe dazu die Ausführungen im Kapitel 2 

Die .Erdgeschoßzone" wird nicht weiter verfolgt. 
➔ siehe dazu die Ausführungen im Kapitel 3 

Die Beschränkung auf 6 Wohneinheiten bleibt auf 
grund des Charakters des Umgebungsbereiches 
(überwiegend Einfamilienhausbebauung) bestehen. 
➔ siehe dazu die Ausführungen im Kapitel 2 

Die .Erdgeschoßzone• wird nicht weiter verfolgt. 
➔ siehe dazu die Ausführungen im Kapitel 3 

SN6 
Martina lhomo 
auptstraße 6B 

Parz. 

SN 7 Amt der Niederösterreichi- 

• Erwünscht ist eine Erhöhung der Ausnut 
zung für kleinere Zubauten 

Auf der gegenständlichen Parzelle besteht 
eine Bebauungsdichte von 45%. 

• Information: aktuell keine Proiekte im Stra- 

Die Anderung der Bebauungsdichte ist nicht Gegen 
stand dieses Änderungsverfahrens. Eine Erhöhung 
der Bebauungsdichte im Zuge der Beschlussfassung 
kann daher nicht berücksichtigt werden. 
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sehen Landesregierung ßennetz 

SN8 
Dr. Karin lobidi-Niebauer 

Siedlungsstraße 22 

arz.Nm 160/10. 160/12, 
160/32 (KG Pressbaum 

• Gegen die Umwidmung ..BK-1" (Handels-, 
Dienstleistungs-, Gewerbebetriebe. sozia 
le, medizinische, öffentliche Einrichtung 
(nur EG)) 

Die .Erdgeschoßzone• wird nicht weiter verfolgt. 
➔ siehe dazu die Ausführungen im Kapitel 3 

SN9 

Heimat Östeffeich gemein 
nützige Wohnbau GesmbH 

Prok. 01 Stefan Hoe 
Davidgasse 48. 1100 Wie 

ress- 

• Wunsch um Klarstellung der geplanten 6 
Wohneinheiten 

• Auf der gegenständlichen Parzelle ist ein 
Wotvlbau mit 47 Wohneinheiten vorgese 
hen {bewilligt 12.092018). Die Wohnaus 
anlage soll 2022 fertig gestellt werden. 

• Des Weiteren wird die Hansenvilla sanie ••. 

Die Beschränkung auf 6 Wohneinheiten wird in die 
sem Bereich nicht beschlossen. 
➔ siehe dazu die Ausführungen im Kapitel 2 

Die .Erdgeschoßzone" wird nicht weiter verfolgt. 
➔ siehe dazu die Ausführungen im Kapitel 3 

SN 10 

NiederÖsteffeichisches Frie 
denswerk gemeinnützige 

Siedlungsgesellschaft mbH 
Hietzinger Hauptstraße 119 

H30W1e 

Vertreten Rechtsanwalt 
Onz& Partner Rechtsonwät 

bH 
tz 16 

Parz.Nr. 89/4 (KG Press 
b 

• Zusatz „max.. 6 Wohneinheiten pro Grund 
stück" ist rechtswidrig. Auszug: 

o EJWerbungszwedc ca. 90 geförderte 
Wohneinheiten errichten 
Entspricht nicht dem ÖEK 
Ziel: flächensparend verdichtete Bebauung 

• Entschädigungsanspruch bei Umwidmung 

Der Stellungnahme w;rd teilweise entgegengekom 
men, weil statt 6 Wohneinheiten, eine Beschränkung 
von 10 Wohneinheiten pro Parzelle festgeJegt wird. 
Die Festlegung entspricht damit dem Örtlichen Ent 
wicklungskonzept 
➔ siehe dazu die Ausführungen im Kapitel 2 

Bei einer Flächengröße von ca. sooom= wären bei 
einer Teilung in 8 Parzellen 80 Wohneinheiten tneo 
retisch möglich. 
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SN 11 

Mog. Johannes Bleifner 
Hauptstraße 123a 

Hauptstraße 7 6 
Parz.Nm . .286. 88/4 (KG 

Pressbaum) 

• Ist sich unsicher, ob die neue Grundstücks 
grenze bzw. StraßenfluchtJinie richtig ist 

• Gegen die Umwidmung ,.BK-1" (Handels-, 
Dienstleistungs-, Gewerbebetriebe, soziale, 
medizinische, öffentliche Einrichtung (nur 
EG)) 

• Benachbarte Grundstücksparzelle .218 
nicht betroffen 

SN 12 

Sigrid Seifer 
HO\Jptstraße 760/1 

Vertreten Rechtsanwalt 
Rechtsanwattskanzlei Krö 

me 
:iemerplatz 1 

3100 St. Pate 

Pan.Nm. 88/12. 88/14 (KG 
Pressbaum) 

• Gegen den Zusatz .max. 6 Wohneinheiten 
pro Grundstück" 

• Gegen die Umwidmung .BK-1Q 

• Wohnprojekt (..Casa·) für betreubares 
Wohnen vorgesehen 

• Gesetzliche Voraussetzungen liegen nicht 
vor 

• Änderungsabsicht nicht ausreichend 

• FÄ17-12215-E entspricht nicht den gesetz 
lichen Vorgaben des NÖ-ROG 2014 
Der Änderungspunkt wurde nicht mit einem 
Screening oder SUP behandelt 

Den Zielen des NÖROG (Klimawandelan 
passung) wird widersprochen 

Aufgrund der Uberschneidung von 2 Anderungsve1- 
fahren zum Bebauungsplan (PZ.: PREB - TB6/Ä8 - 
11942 - wurde bereits vom Gemeinderat beschlos 
sen und PREB - TB6/Ä10 - 12216 aktuelles Ände 
rungsverfahren) wurden die noch nicht rechtskräfti 
gen, aber bereits beschlossenen, geplanten Ände 
rungen in .grun· in den aktuellen Änderungsentwurf 
eingetragen. 
AJJe in .grun· eingetragenen Inhalte betreffen somi 
nicht das aktuelle Änderungsve.rfahren. 

Die .Erdgeschoßzone" wird nicht weiter verfolgt 
➔ siehe dazu die Ausführungen im Kapitel 3 
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Planverfasser stützt sich teilweise auf Ge 
meinderatsbeschluss von 13.92000 

• Eingereichte Unter1agen sind unzureichend., 
unvollständig und veraltet 

SN13 WteSN 12 

• Allgemein gegen die Änderung des Teilbe 
bauungsplanes bezüglich geringerer Be 
bauungsdichte und geringerer Gebäudeh~ 
he 

Im Zug dieses Anderungsverfahrens erfolgen in dem 
Bereich, der in der SteJJungnahme angeführt ist, mit 
Ausnahme der Übernahme der Flächenwidmungs 
planänderung keine Änderungen des Bebauungs 
planes. 

SN 14 

Df Matthias Swoboda 
Hauptstraße 23 

Pan.Nm. 6/4 .. 19213. 6/5 (KG 
Pressbou 

• Gegen die Umwidmung .BK-1" (Handels-, 
0i.enst1eistungs-, Gewerbebetriebe, soZiale. 
medizinische, öffenttiche Einrichtung (nur 
EG)) 

Die .Erdgeschoßzone" wird nicht weiter vertolgt 
➔ siehe dazu die Ausführungen im Kapitel 3 

SN 15 

Erika Dohlenburg 
Hauptstraße 740 

arz.Nr .. 456 (KG Ptess- 
) 

Rudolf Holzmger 
edermoyr-Goss.e 2 vnd 

4 
arz.Nm .308. 16/5 {KG 

Pressbaum) 

Rudi Dräxler lmmob•1en- 
1reuhand GmbH 

Hauptstraße 48b und 50b 
Parz.Nr .105 (KG Pressbaum) 

• Gegen den Zusatz „max. 6 Wohneinheiten 
pro Grundstück" und gegen die Umwid 
mung .BK-1· (Handels-, DiensUeistungs-, 
Gewerbebetriebe, soziale, medizinische, öf 
fen11iche Einrichtung (nur EG)) 

• Fehlen eines gesetzlichen Änderung.san 
lasses und Widerspruch zum NÖROG 

• Unzulässiger Grundrechtseingriff 

Die .Erdgeschoßzone~ wird nicht weiter verfolgt 
➔ siehe dazu die Ausführungen im Kapitel 3 

.456: Die Beschränkung auf 6 Wohneinheiten bleibt 
bestehen. 

.308, 16/5: Die Beschränkung auf 6 Wohneinheiten 
bleibt bestehen. 

105: keine Beschränkung von Wohneinheiten 

98/4: Die Beschränkung auf 6 Wohneinheiten bleib 
bestehen. 
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. 
ünlcie 8ohngcme I b 8/4, 8/1: Die Be&Cllr3nlung aur 6 wotm"l!lnflelten 

Parz.Nr 98/4 (1:.0 Pre:s<boumj llfelb1 b!!$tehen. 

Josef Mann, .Mar'lna Puhm .462, 16/4, .463, 1616: 01e Be,scllr.:lnkung alf ,6 
Hauplslro:Be 29, 31a, 31b WDIVll!fnhelten bleibt llestenl!fl. 

und31 
8/4, 8/1 (l:G Pre,«baumj 9157: Die Bescllrankung aur ,6 wonnelnhelten lllelllt 

4onl Maran, Gttrtm!Jde be&teneri. 

Mann Genere : Bzgl der Besellr3'11kungen von wonnelrt- HauptslT<:rBe 2Sb und 28o helten -, sIene Kapllel 2 .462, lö/4, Alla, 1<5./6 [KG 
Pte.i'boum) 

M11111nal"u1m-,ll>omcu 
l"ulwn 

Frö,ch=ln:,ße 2a 
'l/57 (KG Pr-e.,bou~ 

V•rlrwt.11 IRKlmanwalt 
Dr. 1!11cb Kollro, Qr. ManfrlHI 

l'alcovlh 
lludo'lhpah: '12 

1010""""1 . Gegen die U'm•A{dm1m1g .BK· 1'" 
AndtHH Hl:llllr Die ~Erageschoßzooe· wlnl IW ler vl!ffl!Cgt 
Haupt,!lra'Be 52 . Karin da.s Geoaude 1 ,Zlß:ISlrt nlCl\1 mehr ➔ Slene 11.azu die AU51'111ULK191!fl tn xa 3 

S!N16 11e;r1;aure~ weil keine :add'rage 't/Omillll· 

Pan.Nr. 104/2 Lni ICM/3 (ltG den 
P""""bouml . ErllellD:lle Welillnln.derung 

PZ: PREIHA17-12215-D'/lll6iA 10-12216-D- BU 

DI SUSANNE 11.ASELIIEIGEI 
IIIG ENIEURB0lO 11:w llUMIU.NUIIG ~ R,_U1,l;Qlllfl 1tG 
V<llm. RA NGSetlRO CM KARL S'EGL 
mo"' Elll, OSCtr"flANJ:tU~ssnt.-'21l/2 
Tl'll. Ol -~ 35 52 frool ßll!OXiafurQ'ittOiAttt"'M4~ 
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STADTGEiMEINIDE PRES.SBAU M 
BESC'HUJSStl.NTERLAGEH 08.20U 

SEITE1S 

J 

• Bi!S6!CRrlln'k1.111g allf 6 l,\lo 
begrllßli 

SIN11 

PZ.: P.REB-FA17-12215-'0lTil6iA 11H2216-ID -BU 

'V\eronlq.ue llilgrru:mowJU, 
OlvlsHM il!lgma110W,sld 

1-laupfshd!!e 11 i und' Am 
Taferlll 

Parz .. 1 /1, 2/16· (KG Pre., 
bau~ 

• Gegen den zusatz .max. 6 warm 
ten pro Gr1.111dstocJ.· 

• Gegel'I 11e urnIA1t1m1.111g "BK-r 

• Naehrnutmng ungewiss 

Die Bl!'fiehr.:lnkung allf ,i;. Volme611lelten lllelbl alf~ 
grund des cnarakter& des. Umgeb1.111gsberelches 
(ObE'1111fegeml ramillenllausbellaURJng) tM!liteffl!ll. 
➔ S!ene caazu l!lle AU511Unrllll!Jl!fl 11n l<a .2 

Die ~rngeschoßmrie· wlnl nl!Cllt w er vl!lfDfgl 
➔ 5tene 11.azu die Au.sronroogl!fl rm Ka J 

SN 18 

Dr. l>•tar Homokm41't 
Haupt.trolle l2 

Parz.Nr. 'l/53 (KG Pi en· 
bau~ 

• Nachdem das IErdgescnim 10rvtoo11- 
zwecke w edll genll'!zt wIrd1. ,soll es 
aucn nacl'I wie vw mlligllch .sei~ dl!fl 
,vonn11ererdl rm Erdgemioß bl6 ;ru 25% 
der G.runlll1adle zu erwet1em. 

Die ~ragescllollZooe· wlnl nlellt w er vl!lfDlgt 
➔ 5tene 11.azu die AU5Nlnr1111gl!fl rrn Ka J 

SN 19 

Thom,11 und llienat. Jflg.r 
~3A.a 

Pard .. f:n7, .227 (l:G ~ 
bau 

• Gegen den zusalz .max. ,i;. woon n 
11!11 pro GrumlslOci" 

• ~ver11mIooerung 

Die Bescnr.ankung allf 6 woonl!fnllelten lb1 ali'~ 
gruoo des cnarakter& des umgeoLK1gsberelcnes 
(Obl!'l'Afegeml ~ramlllenllausoellaURJngl tM!liteaJl!fl. 
➔ &1ene tlazu die Aulil'Onrungl!fl Im l<a 2 

S:N 20 

Dr. !md Mftdng•r. Mat,. 
R•110t. Mflllng•r-'Phban 
Untee Kn.mpöd:9,me 1 

Parz.Nr. 29/8 (KG P=. 
bou~ 

• Die Mlru:l.e6tgn:me von 70 • aur 12DDm' 
WOrde e!'ne Teilung ller llegenscl1a1t a 
nezu vensim~en 

• GN'(Jm;Cht eine Mlndl!lS'lbauplatzgr(lße 
'i'llill 8DDm' 

• Al>.:lnden.U1g einer MBF-RegeI1111g auf 
JD% 50% der Parz lengrlliße 

• Den Baunui:11111nten - Korridor 'IOl'I 3-Dm 

Die geplanten Pänllleslgrumlstoelgrl)ßen stellen 
Zusarnmenllang 1111 den geplanten wonnelnhelten 
oescnrankungen. Der steaungnanme wird tellwelrie 
l!fllge,gengek.ommen. ~ MlndestgrundslllägrOßen 
werden Im Zuge der Bi!S6!ClllUSSfa6Sll/1g rm B:K 
10DDm" festgelegt. 
Im Zuge dieses .Anderungsverta'llreru; erfolgen 1 
dem BereIcri. der der Sie ngnalvne angemnrt 16L 
k e planllcl'len Aru:lerungl!fl des Etellauun!J!i nes 
➔ die .angemrirten Ärlderungswonsclle zum Bebau- 
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aur bekli!n benachbarten LJegen6Cllarten ungsplan kllflnen daher Im Zllge der BeschlUSSfas... 
aufheben uru:I eine vlllda-e Batflucillllnle soog nicht bertlel61Cllllg1 werden. 
\100 Sm Zllr B44 

SH21 

Wl11!11kll ,llo!wl Gmilil 
Haup'lmoße 74f 

Pon.Hr. 'lt4/l (KG Press 
baum) 

• G1!gen ,11en zusatz .max. 6 Wofmelnhel 
en pro Grunlls10ck' 

• Gegen ,cre um'Atlmung 'BK-1' 

• Flächenw1llnwngs n.klderun.g ge- 
6etzwl~. weil der Allderung6ZWecl 
ntcnt ausrelCIM!ml Ist 

Der Stellungnanme wlrll 11weIse entgegengekom 
men. we start ,5 Wollllelnh en. eine Besellr3'11lung 
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5.3. Te~tliche Bebauungsvorschriften 
Wie einleitend angeführt, wurde ein Großteil der Textlichen Bebauungsvorschriften bereits im 
Zuge des Gemeinderatsbeschtusses am 30.3.2022 beschlossen. Lediglich alle Text[ichen 
Bebauungsvorsohrtff:en, die einen inhaltlichen Zusammenhang zum Änderungspur11kt 1 auf 
weisen, sollen unter der Verordnung „cu beschlossen werden. 

Die ErgänZUT11gen der textäcnen Bebauungsvorschriften ergeben sich aufgrund der differen 
zierten Unterteilung der Beschränktmg der Wotmeinheiten. Im Zuge der Arnlage war für alle 
Fläct1en mit der Wldmu:ng "Bauland - Kerngebiet (BK)" eine einheiUiche Besdlränkung mit 
6 Wo neinheiten IPfO Grunds)üok .,(-6WEt gep ant. Aufgrund der SteDungnahme der Abtei 
lung RU7 des Amtes der NO-Landesregierung (RU?-O-467(202-2021) - siehe Kapitel 2 - 
wurde basierend a11f einer Strukturerh.ebung entlang der ,.Hauptstraße" im Stadtzentrum 
von Pressbaum die Wohne·nheitenbeschränku.ng abgeändert und die TexHichen Bebau 
ungsvorschriften daran angepasst, wobei im Zuge der Beschlussfassung ikeine mhaltüchen 
Änderungen vorgernommen werden. 

1. GRUNDABTEILlJNG UND AlJFSCHUESSUNG 
Ll Das Au!f.lTlaß neu geschaffener Bauplätze im Geltungsbereich des 8ebau111111gsp anes darf fol 

gende Mindestmaße nicht unterschreiten: 
- im Teil-Bereich „Rekawinkel" (,,lBl" gemäß Plandarstellung des Bebauungsplanes): 1.000m2 

- im Teil-Bereich „Lastberg" (.,B2" gemäß Plan.d:arstellung des Bebauungsplanes): 800m2 

- im Teil-Bereich ,SacreCoeur" l„B3" gemäß Plandarste[lung des Bebauungspla111es): 1.000m2 

- im Bereich der Widmung „Bauland- Kerngebiet (BKI" inkl. aller Zusätze: lOOOm• 
- im Bereich der Parnelle 296/9 (KG. Pressbaum 1: 400m,z 
- im sonstigen Geltungsbereich des Bebauungsplanes: 700m2 

2. GARAGEN 11Jnd STELLPLÄTZE 
ff e unter Punkt 2.5 geplante Regelung der Eirnschränkung der Nutzung der Gebäude für die 
Errichtung von Ahstella:nlagen für PKWs stand tm Zusammennarng mit der irn Zuge der Auf 
lage ,g;ep~nte Festregung einer „Erdg:eschoßzone"'. Da diese nicht beschlossen wird, so 1 
auch die darauf aufbauende Reg,e ung un,ter Punkt 2.5 e:nttalle:n. 
2.5 IFR „ga1:,1land K@FRg@bi@t ma:M. § itlohn@iR~@it@R 1=1ro Gn:1nd5tück U~K GWE)" ist di@ 
ErrichtuRg VOR G@bä~u:J@n für das alleinig@ Abst@ll@R 1;;1on P@rson@nkraft•.•,rag@R für Fl'l@hr als 
2 St@ll1=1läti!@ nicht gestattet. 

Korrektur ufilter Ptm'kt 9.3 !Begrii.inte KFZ-Stellplätze 
Beim Gemeinderatsbeschluss am 30.3.2022 wurden bereits die Texmctien Bebauungsvor 
schriften bezügltch der .Begrünten KFZ-Stellplätze" bescntossee. Unter Punkt 9.3.2 wird die 
Anzahl der zu pflanzenden Bäume ,geregelt Pro vier neu errichteter oder neu gestarteter 
KFZ-Ste[lpJätze ist ein Baum zu pflanzen. 

9.3.2. Beii der Neuanlage und Umgestaltung von nicht überdeckten Parkplätzen mit mehr als 4 
KFZ-Steltptätzen müssen Bäume mit einem Stammumfang von min.15-18cm (gemessen in 1m 
Höhe, Hochstamm] und einer Baumscheibe von mindestens 6 m"-, bei einer Mindestbreite von 
2 m, oder einer alternativen Maßnahme für die Absicherung einer ausreichenden Feuchtig 
keits.zufuhr, gepflanzt werden. 
Diese Bäume sind nach den gültigen Regeln der Technik zu pflanzen, zu pflegen und in einem 
vitalen Zustand zu erhalten. 
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Die Mindestanzahl der zu pflanzenden Bäume wird wie folgt festgelegt: 
5 bis 8 Stellplätze 1 Baum 
9 bis 12 Stellplätze 2 Bäume 
13 bis 16 Stellplätze 3 Bäume 
... für jede weiteren 4 Stellplätze ist für jede volle und angefangene Einheit ein weiterer 
Baum zu pflanzen. 

Die Bäume müssen derart angeordnet werden, dass eine Beschattung der befestigten Flächen 
des Parkplatzes erreicht werden kann. 

Irrtümlich wurde in den TexUichen Bebauungsvorschriften die Mindestanzahl der zu pflan 
zenden Bäume für „13 bis 17 Stellplätze ... 3 Bäume· angeführt und soll aut , 13 bis 16 Stell 
plätze ... 3 Bäume" im Zuge des kommenden Gemeinderatsbeschluss korrig:iert werden . 

.) 
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6. VERORDINUNGSTEXT 

Folgendes wird verordnet: 

Örtliches Raumordnungsprogramm/Flächenwidmungsplan mit der Ptanzahl PREB-FÄ 17- 
12215-D: 

Der Änderungspunkt 1 wird in - gegenüber dem öffentlichen Auflageent'MJrf - abgeän 
derter Form beschlossen. 

Teilbebauun splan TB6 mit der Planzahl PREB-TB6/Ä10-12216-0 (Verordnung_.,D"): 
Der Änderungspunkt 1 wird in - gegenüber dem öffentlichen Auflageent'MJrf - abgeän 
derter Form bescihtossen. 

Die Änaerungen der Textlichen Bebauungsvorschriften werden in - gegenüber dem öf 
fentlichen Auflageentwurf - abgeänderter Form bescotossen. 

Anmerkung: 
Die Änderungspunkte 4, 5 und 6 und ein Großteil der Textlichen Bebauungsvorschrif 
ten wurden bereits in der Verordnung .,A" am 30.03.2022 bescblossen. 
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6.1. Verordnungstext 1Örtliches Raumordnungsprogramm / Ffüchenwiolmungs 
plan 

Der Gemeinderat der Stadtgerneincte Pressbaum beschließt nach Erörterung der eingelang 
ten Stellungnahmen folgende 

V E R O R D N U N G „D" 

§1 Aufgrund des§ 25 Abs_ 1 des NIÖ-Raumordnungsgesetzes 2014 idgF. wird das Örtllche 
Raumordnungsprogramm der Stadtgemeinde Pressbaum geändert (Änderungspunkt 1 -n - 
gegenüber dem öffentlichen Auflageentwurf - abgeänderter Form und Änderungspunkt 2 in 
der zur öffentlichen Außage ,gebrachten Form)_ 

§ 2: Die Plandarstellung des Flächenwidmungsplanes (PZ: PREB - FÄ17 - 12215 - D), ver 
fasst vom lngenteurbüro DI Susanne HASELBERGER, Gschwandnergas-se 26-2812, 1170 
Wien, ist gemäß §12(3} der NÖ-Ptanzeichenverordnung (LGBt 8000/2 idgF.) wie eine Neu 
darstellung ausgeführt, mit einem Hinweis auf diese Verordnung versehen und liegt im Rat 
haus während der Amtsstunden zur allgemeinen Einsicht auf. 

§, 4 Diese Verordnung tritt nach fhrer Genehmigung durch cfie NÖ-landesregierung und nach 
ihrer darauf fo genden Kiund'madumg mit dem auf den Abfauf der zweiwöchigen Kundm~ 
,chungstrist folgernden Tag in Kraft 

) 
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6 2. Verordnungstext Bebauungsplan 

Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Presshaum beschließt (nach Erörterung der eingelang 
ten Stellungnahmen) folgende 

V E R O R D N U N 1G „ D" 
§ 1 Aufgrund der§§ 30 - 34 des NÖ-IRaumordnungsgesetz 2014 idgF, wird der Bebau 
ungsplan {Änderungspunkt 1 in - gegenüber der zur öffentrichen Auflage - abgeänderten 
Form und Änderungspunkt 2 tn der zur öffenUichen Auflage gebrachten Form) für die Stadt 
gemeinde Pressbaum abgeändert. Weiters werden die Textlichen Bebauungsvor:schriflen 
zum Teil tn - gegenüber der ölifenUtchen Aiuflag,e - abgeänderten Form abgeändert. 

§ 2 Die Festlegung der Einzelheiten der Bebauung und Aufschließung der einzelnen 
Grundflächen ist der mirt einem Hinweis auf diese Verordnung versehenen Plandlarsteltung 
(PZ.: PREB - TB6JÄ10 - 12216 - D), verfasst vom Ingenieurbüro rn Susanne 
HASELBBRG!ER, Gsctlwa111dnergasse 26-2812, '1170 Wien, welche gemäß §5 Abs.3 der 
Verord111ung über die Ausführung des Be1Jau1mgspl,mes (LGBI. 820011 idglF.), wte etne Neu 
fassung ausg.efrührt ist, ziu entnelllmen. 

§ 3 Die Plandarstellungen, sowie die TexHichen Bebauungsvorschriften liegen im Rathaus 
Press iaum währand der Amtssnmden zur allgemeinen Einsicht auf. 

§ 4 Abänderung der Tex.tllichen Beba ungsbestimmu:ngen - NEUFASSUNG 
1. GRUNDABliEILUNG UND AUPSCHLIESSUNG 
1.1 Das Ausmaß neu geschaffener Bauplätze im Geltu111g~t>ereich des .ßebaurungsp!anes. darf fol 

gende Mindestmaße nicht unterschreiten; 
- im Teil-Berekh „Rekawinkel" (.,Bl" gemäß Plandarstellung des Bebauungsplenes]: 1.000mz 
- im Teil-Bereich „Lastberg'' (.,B2" gemäß IPlanrlar.stel!ung des Bebauung.splanes): 800m2 

- im Teil-Bereich „SacreCoe:ur"' f„183" gemäß 'Plandarstellung des Bebauungsplanes): LOOOm2 

- im Bereich der Widmung „Bauland - Kerngebiet (6Kr' inkl. aller Zusätze: lOOOm .. 
- im Bereich der Parrzelle 2.96/9' (KG. Pressbaum]: 400m~ 
- im sonstigen Geltungsbereich des Bebauungsplanes: 700m2 

1.2 In das obige „Mindestausmaß neu geschaffener Bauplätze" können auch Grundstücks-Teile, 
we ehe die Widmung „Grünland~Grüngürtel (Ggü)" mit der Funktionsbezeichnung „uferbe 
gleitender Gehölistreifen" t,Ggü" mit der Nummer „1" in der Plandarstellung des Aächen 
widmungsplanes) bzw. ,,.siedlung~gJiedemd mit wesentficher Bedeutung für die Obertlächen 
entwässerung" (.,Ggü" mit der !Nummer u2" in der IPlandarstellung des Flächenwidmungspla 
nes) sowie ,..sonstige ~iedlungsg'liedemde bzw. -begrenzende Bedeutung" t,Ggü" mit der 
Nummer „3" in der Plandarstellung des Ftächenwid'mungsplanes) aufweisen, bis zu einem 
Höchstausmaß von 200m2 angerechnet werden. 

1.3 Bestehende Grundstücke irn Bauland können auch dann zum Bauplatz erklärt werden, wenn 
sie eine Größe unter den oben angegebenen Mindestmaßen aufweisen. In diesem Fall sind 
Änderungen von Grundgremen jedoch nur möglich, wenn dadurch keine weitere Verringe 
rung der bisherigen Grundstücksgrößen erfolgt. 
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L4 !Eine weitere Verringerung der bisherigen Grund>tücksgröße für cfie unter l.2 angeführten 
Bauplätze bzw. Grundstücke im Bauland, bzw. eine Verringerung von iBauplätzen gemäß 1.1 
unter die jeweitige Mindestgröße ist nur dann mögUch, wenn diese Verringerung durch erfor 
derliche Abtretungen ins ,öffentliche Gut verursacht wird. 

2. GARAGEN und STflJLPl.Ä TZE 
2.1 Die Mindestarnza hl der zu errichtender Stel lplätze pro Wohneinheit wird wie folgt festgelegt: 

a} Wohngebäude mit bis zu 2 Wohneinheiten: 2 Stellptätze pro Wohneinheit 
bl Wohngebäude ab 3 Wohneinheiten 

- für Wohnungen bis 55,0m2 Wohnnutzfläche: 1,5 .Stellplätze pro Wohnung 
- für Wohnungen von 55,1 bis 90,0 m2 Wohnnutzfläche: 1,7 Stellplätze pro Wohnung 
- für Wohnungen ab '90,1 rw Wo nnutzfläche: 2,0 StellplätZie pro 
Wolmung 

ffe so ermmelte Minde>tanzahl der Stellptätze für das Bauvorhaben ist auf ganZie Zahlen auf 
zurunden. 

2 .. 2 Garagen müssen einen Minde>tab.stand von Sm von der Straßenfluchtlinie aufwei5ien. Dies 
gilt auch fü:r den fall, dass die Garage in das Hauptgebäude integriert wird. Der damit ernste 
ende „Garagenvorptatz" darf zur Straße hin nicht eingefriedet Yterden. Wird keine Garage 

errichtet, sind PKW-SteDplätze direkt an der Straßenfluchtlinie zu ernchten, die ebenfalls 
icht emngefriedet werden dürfen. 

Wenn es die Geländebesdtaff,enheit gemäß §51 Abs. 2 der N:Dißauordnung 2014 idgF. und 
der Baubestand erfordert, sind Garagen im vorderen Bauwich mit einem Mand:estabstand wn 
1,0m von der StraßenHu:chtlinie z lässig. In die~em Fall Siiml die Gairagen an eine seitäche 
Grundgrenze all1iZJ bauen und es ist an einer anderen Stelle direkt ain d:er Straßenfluchtlinie 
ein nicht eingefriedeter zweiter Stel platz zu errichten. 
Wernn aufgrund der Situieru:ng der Garage die 6rrichtu111,g des nicht 1ei111:gefriedelien „Garagen 
vorplatZle.s." nicht möglich oder icht sinnvoll ist, ist ebenfalls an einer anderen Stielle direkt an 
der Straßenfluchtlinie ein nicht eingefriedeter zwener Sltellplatz zu errichten.. 

2.3 Auf unbebauten Parzellen dürffen Wohnwägen und Mobilheime nicht auf- und abge>tellt 
r1,11erden, ausgenommen als :zeitlich befristete Bau>telleneimichtung. 

2.4 !Bei, der !Errichtung von bau ichen Anlagen im ,..,vord:e.ren !Bauwich" dürfen diese nicht höher als 
3rnsein. 

3. SON!DERIREGELUNIG FÜR IDIIE ZUlÄS:SIGIE BEBAUIJINGSDlCHrE UNID FÜR DIE ANIZAHlL DEiR 
IHAIJJIPTGEBÄUDE PRO BA'UPIATI 

3.1 in Bereiohen, für die der Bebauungsplan die Bebauungsdichte „MBF" (Max·mal bebaubare 
!Fläche! vorsieht, ist die maximal bebaubare Fläche wie folgt zu ermitteln: 

IMBF = 150m2 + 4% jenes Teiles des Bauplatzes, der gemäß Bebauungsplan in der festlegung 
"MBP' üegt. Dabei sind Grund>tück.steite, die in der Widmungsart "Grünland-Grüngürtel 
(Ggü)" mit der FunktionsbeZle.idlnu g „uf,erbegleitender Gehö!zstrreifen" (.,Ggü" mit der 
!Nummer „1" in der Plandarstellung des ftächenwidmun~plane.s) bzw. ,,:siedlungsgliedemd 
mit wesentächer Bedeutung für die Oberflädl.enentwäss-erung" (,.Ggü" mit der Nummer „2" 
in der PlandarsteDung des Flächenwidmungsplanes) Siowie „son>tige siedlungsgfedemde b1w. 
-begrenzende Bedeutung" (,,Ggü" mit der Nummer „3" in der Plandarstellrung des Ftächen 
widmungsplanes) liegen, bis zu einem Höch>tausmaß von 200m2 der Berechnungsbasis zur 
!Ermittlung des "4%-Anteils" zuzuschlagen. 
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3.2 Auf Bauplätzen bis l.000m2 sind zusätzlich zu der so ermittelten „Maximal bebaubaren flä 
che" Nebengebäude im Gesamtflächenausmaß von bis zu 100m2 zulässig. Auf größeren Bau 
plätzen (>l.000m2) darf die Größe der Nebengebäude die maximal zulässige Größe von auf 
diesen Bauplätzen zulässigen Hauptgebäuden nicht überschreiten. 

3.3 Im „!Bauland - Wohngebiet (BW}" mit dem Zusatz .,,.max.. 2Wf/Grundstüdc" darf bis zu einer 
IBaupPatzgröße von 1.000m" auch bei der Errichtung von zwei Wohneinheiten, nur ein Haupt 
gebäude pro Bauplatz errichtet werden. 

4. EIN FRi EDLING EN, EI NFAHRTlEN UND SERVITUTSZU FAHIRTE!N 
4.1 Die Einfriedurng der Vorgärten gegen die Verkehrsfläche darf eine Gesamthöhe von 2_.0m 

nicht überschreiten. Des Weiteren ist ein massiver Soc~el mit einer Mindesthö e von 30an 
und einer max. Höhe von 130cm herzustellen. 

4.2 Bei einer Neigung des gewachsenen Geländes in ei em Verhältn·s größer als 2:3 [Hö 
he.Breite] darf der Sockel der Einfriedung eine maximale Höhe von 1,8m erreichen. 

4.3 IEine geschlossene Ausführung der Einfriedung in form einer Mauer oberhalb des Sockels ist 
nicht zulässig. Ausgenommen davon sind Einfriedungen aus Schaltschutzgründen entlang der 
Bundes- und Landesstraßen sowie gegen die Westbahn und :Einfriedungen in der „geschlos 
senen" Bebauungsweise. 

4.4 !Ein- und .Ausfahne.n 
Die Gesamtbreite von Ein- und Ausfa rten darf bei einem Grundstück, gemessen an der stre 
ßenfluchttinie, maximal 8m betragen. 
Ausgenommen von dieser Festlegu g ist der Standort der Freiwiltigen Feuerwehr im Bereich 
der Parzelte 157./37 (KG. Pressbaum). 

4.5 Erschließung von Bauplätzen über ein fahr- und l!.eitu:ngsrecht 
Über eine Servitutszufahrt (Fahr- und lleitungsrecht) dürfen maximal vier Bauplät~e erschlos 
sen werden. Über Servitutszufahrt mit einer Mindestbreite von 8,0m können auch mehr ats 
vier Ba.uplä1tze erschlossen werden. 

5.ANTENNEN 
5.1 Antennen (Fernseh- und Parabolantennen, ... ) und Masten auf oder an Dachflächen bzw. auf 

oder an Gebäuden dürfen diese nicht me r als 2m überragen. 

6. SCHIUlZZONEN 
6.1 lfür die in der Plandarstellung ausgewiesenen „Schutzzonen" gelten die in der NÖ Bauordnung 

2014 idgF. und dem NÖ-Raumordnungsgesetz. 2014 idgF. festgelegten Bestimmungen für 
.,Schutzzonen". 

6.2 Der .Abbruch von „Schutzzonen"-Objekten ist unter Berücksichtigung des §31 Abs.8 des NÖ 
Ra urnordnungsgesetzes 2014 idgf'. verboten. 

6.3 Entspricht die äußere Gestaltung eines „Schutzzonen"-Objekt:es, im Wesentlichen der ur 
sprünglichen Ba.utradition, so sind bei Zu- und Umbauten zumindest folgende charakteristi 
sche optische Merkmale der Fassade zu erhenen, wiederherzustellen oder entsprechend ih 
rem ursprünglichen optischen '.Erscheinungsbild zu ersetzen: 
• Fensterabstände und -umrahmungen; 
• Größe und Proportion und Teilung der Fenster, Türen und Tore; 
• Fassadenteilung, -gliederung und -struktur 
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Historisch, optisch besonders wirksame und baukünstlerisch bedeutsame Merkmale (wie 
Holzveranden oder Holzverzierungen) sind in ihrem Charakter zu erhalten bzw. wiederherzu 
stellen. 

6.4 Für die nach außen wirksame Gestaltung eines „Schutzzonen"-Objektes sind Materialien, For 
men und Farben zu verwenden, die in ihrer optischen Wirkung dem ursprünglichen Er.sche.i 
nungsbi!d des Gebäudes entsprechen. Das gilt sowohl für alle Gebäudefronten und für das 
Dach als auch für untergeordnete Bauteile und Elemente (Balkone, Kamine, Treppen, Fens 
terrahmen- und -sprossen, Verkleidungen, Dachrinnen, u.d:gJ.). 

6.S Die konkrete Umsetzung im Sinne der vorherigen Absätze t6.3 und 6.4 hat sich an der „Schutz 
zonen-Ookumentetton", die Bestandteil d'ies,er Bebauungsvors,chriften ist, zu orientieren. 

6.6 Die harmorfsche Ge.staltung im Sinne des §56 der NÖ Bauordnung 2014 idgF. bei baubehördli 
chen Genehmigungsverfahren ist in den ,..Schutzzonen" esonders zu überprüfen. 

7. BAlJFLUCHfUNl6N 
7 .l .. Im hinteren und .seitlichen Bauwich ist die Eirrichtung von Nebengebäuden bis zu einer Grund 

rissfläche von 50m2 zu ässig, 

7.2. In der offenen und gekuppelten IBebauungsweiSie ist, sofern nicht anders im !Bebauungsplan 
eingetragen, für Hauptgebäude ein vorderer Bauwich von 3m zur Straßenfluchtlinie einzuhal 
ten. 

_) 

8.. NIVEAU DES BAUPI.A.TZES 
8.1 Veränderungen des Geländes im Bauland si d nter folgefllden Bedingungen z äs.sig: 

a. als Ausgleich geringfüg]i~er Unebenheilien im generell bestehenden Geländeverlauf, 
b. ats Niveawerändernngen auf Straßenniv-ea.u im vorderen Bauwich bis zu einer Breite von 
6m auch bis an die seitlichen Grundstücksgirenzen und einer max. Höhe von 1,8m, 
c. als Anschüttungen auf den übrigen !Flächen, wobei dieSie an keinem Punkt mehr als 1,0m 
über die bestehende HöhenJage des Ge~ändes !IBe.rugsniveau gemäß NÖ-Bauordnung 2014) 
ragen dürfen, 
dl. als Anschüttungen mit senkrechten Stütlfllauem mit geschlossener OberHäche an die seit 
lichen nd hinteren Grundstücksgrenzen heran, wobei die Stützmauer an keinem Punkt mehr 
al.s 1,8m übe.r die bestehende Höhenlage des Geländes liBezugsniveau gemäß NÖ 
ßauordnung 2014) ragen dürfien. Die Anschüttungen Sielbst dürfen max. 1,0m betragen 
e. als Anschüttungen mit geneigtem Böschungswinl<let an die seitlichen und hinteren Grund 
stücksgrenzen bis 1,0m heran und einer maximaten Neigung 
von 2:41 H:B) 
f. Steinwürfe dürfen höchstens 75° steil sein, Der Fuß eines Steinwurfs muss mindestens 1,0m 
von der Grundgrenze entfernt sein und dürfen samt Anschüttung höchstens 1,0m hoch sein. 

9'.A. BESTIMMUNGEN ÜBER EINEN ERHÖHTEN BAULIOHEN SOHAllSCHUTZ 
Bei mit der Bezeichnung „I.S"' (Lärmschutz.) im Bebauungsplan gekennzeichneten Wohnbauland 
flächen ist im Zuge der Schaffung von WohneinheitJe:n durch geeignete Maßnahmen für jene Au 
ßenbauteile, die in iRichtung der Ba ntrasse äegen, für einen erhöhten Schallschutz zu sorgen. 
Weiteres darf die Ausrichtung von ttauptferutern von Aufenthaltsräumen nicht in Richtung der 
Bahntrasse erfolgen. 
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9. B!EGRÜNlE DÄCHER, FASSADEN, UND KFZ-STfllPLÄTZlE 
9.1 Begrünte Dächer 

9.1.1. Bei Neu-, Zu- und Umbauten von Bauwerken mit Aachdächern (Dachneigung <7°} ist eine 
Begrünung der gesamten Dachflächen vorzusehen. Ausgenommen sind jene Teile der Dachflä 
chen, die für die Errichtung von Photovoltaik- und Solaranlagen genutzt werden. 
25% der GesamtdachHäche von Hauptgebäuden da.rf als Dachterrasse a.us.gebitdet werden 
Ausgenommen von der Berechnung sind Winteirgärten mit Glasdeckung. 

9.1.2. Begrü ung von Dächern bei bestehenden Gebäuden: 
Ist bei einem Bestandsgebäude, ausgenommen Gebäude im seitlichen und hinteren Bauwich, 
die maximal zulässige Gebäudehöhe bereits ausgesdlö:pft, darf bei der Errichtung der Dachbe 
grünung die testgetegte höchstzulässige Gebäudehöhe um das erterdertkne .Ausmaß der Kon 
struktionshöhe, jedoch nicht mehr als 1 Meter, überschritten werden, wobei die Belichtung 
von bestehenden, bewilligten Hauptfenstem b:zw. von Hauptfenstern zulässiger Gebäu e auf 
Nac bargrundstücken nicht beeinträohtigt werden darf. 

9,_2 Be_grunte Fassaden 
9.2.1. Altem-ativ zu begrünten Dachflächen ~önnen bei N:eu- und Zubauten von Wohngebäuden 
mit mehr als 4 Wohneinheiten pro Bauplatz zumindest 20o/o der Fassadenfläche jedes Gebäu 
des begrünt werden. Ausgenommen von dieser Besfmmung sind ortsblldprägende Gebäude 
fronten in Schutz.z.onen. 

9.2.2. Die zu begrünende Räche darf auf mehrere Teifflächen an der Fassade aufget,eilt wer 
den. !Eine einzelne Be,grünungsfläche ist jedoch nur dann anrechenbar, wenn sie 5% der Fassa 
denfläche nicht unterschreitet. 

9.2.3. Fensterffiich.en dürren icht zur fassa.clenlbegrunungsff.äche gemäß Punlkt 9-2 .. L gerech 
net werden. 

9.2.4. Die Begrünung der Fassaden kann sowohl durch eine bodengebundene als auch durch 
eine wa ndge:bundene Begrünu ng erfo gen und ist automat1isch zu bewässern. 

9.2.5. Fassaden egrünungen sirnd nach den gültigen Regeln der Technik auszuführen, zu pfle 
gen nd in einem vitalen Zusta d zu erhalten. 
Erforderliche Pflegemaßnahmen sind ereits in der Planung zu beriidcsichtigen. 

9.2.6. Bei Bauwerken ab der Gebäudeklasse 3 ist ein brandschutztechnisches Gutachten zur 
Fas:sadenbegrünung vorz legen. 

9.3 Begrünte !KFZ-Stellplätze 
9.3.1. Bei der Errichtung und llmgestaltung von KiFZ-Stellplätren muss zwischen den Stellplatz 
flächen und den Fahrgassen bzw. den Grundstücksein- und Ausfahrten eine gestalterische 
Trennung der Oberflächen erfolgen. für die Steltpratzflächen sind sickerfähige Oberflächen 
herzustellen. 

9.3.2. Bei der Neuanlage und Umgestaltung von nicht überdeckten Parkplätzen mit mehr als 4 
KFZ-Stellplätzen müssen Bäume mit einem Stammumfang von min. 15-18cm (gemessen in lm 
Höhe, Hochstamm) und einer Baumscheibe von mindestens i6 m", bei einer Mindestbreite von 
2 m, oder einer alternativen Maßnahme für die Absicherung einer ausreichenden Feuchtig 
keitszufuhr, gepflanzt werden. 
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Diese Bäume sind nach den gültigen Regeln der Technik zu pflanzen, zu pflegen und in einem 
vitalen Zustand zu erhalten. 

Die Mindestanzahl der zu pftanzenden Bäume wird wie fotgt festgetegt: 
5 bis 8 Ste[lplätze 1 Baum 
9 bis 12 Stellplätze 2 Bäume 
13 bis 16 Stellplätze 3 Bäume 
... für jede weiteren 4 Stellplätze ist für jede volle und angefangene Einheit ein weiterer 
Baum zu pftanzen. 

Die Bäume müssen derart angeordnet werden, dass eine Beschattung der befestigten Rächen 
des !Parkplatzes erreiclht werden kann. 

10. UNVERS1f6EL TE FLÄCHEN (keine Abdeckung des Bodens mit einer wassenmdr.rrchlässigen Schicht} 
10.1. Unversiegelte Ftächen sind feile von Bauplätzen in denen jegliche bauliche Anla11ie:n unzuläs 

sig sind. Ausgenommen sind nterirdische Bauwerke, deren Oberkante mindestem 1 m unter 
der bewilligt veränderten Höhenlage des Geländes liegt. 

10.2. Pro Bauplatz müssen zumindest 50% der nicht mit Haupt- und Nebengebäuden bebaubaren 
Flächen des BauplatZles begrünt (:z_ß_: Wiesen und Rasenflächen, bepflanzte Rächen, Beete, 
Bewuchs,·--) werden. Ausgenommen davon sind Fahnenzufahrt,en. 

10.3. Das Ausmaß von eventuell begrünten Dachflächen (Rachdächeir und Steildächer) mit einer 
zumindest 20cm starken Substratschicht kann auf das zulässige Ausmaß der versiegefüar,en Flä 
che des Ba uptatzes angerechnet werden. 

10.4. Ist bei vor dem 01.01.2022 l:laubehördlich bewiltigten Gebäuden ein Zu- oder Um bau geplant 
und kann das Ausmaß d'er unter Punkt 10.2 vorgegebenen un1,1ersie,gelten Häme ,aurfgrund der 
bereits konsensgemäß bestehenden versiegelten flächen nicht erreicht werden, so ist für je 
weils, angefangene~ m>, wefche dieses Ausmaß überschreiten, 1 Baum gemäß Punkt 9.3.2 zu 
pflanzen, durch welchen eine Beschattung der versiegelten Fläche gew.äh rleistet wird. 

§ 5 Diese Verordnung tritt nach ihrer Kundmachung mit dem al.ilf den Ablauf der zweiwöchi 
gen Kundmactumg1smst fotgenden Tag in IKraft. 
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7. BESCHLUSSPLÄNE 

F!ächenwidmungspla:n, M 1 :5.000, 1 Blatt 
A:rnmerikung: 
Um die Lesbar1cei:t zu verbessern, wurde der Besohlussplan farblich unter1egt. 

Bebauungsplan, M 1:2.000, 1 Blatt 
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8 .. ANHANG 

Pta <1arste1tunge11 .e~ 11 e \I! oon r,enen· M 1 :5.DDO, ·1 Blatt. 

Pta arste111.mg .BEbauu s:stnat • M ·, :s.aoo. 1 tli 
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